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"" . ": -

, ' 

- Einleitung 

- ,  , 

, Mit,Entschl ie'ßüngdes Nationalrates vom24. Februar 2000 (1= '2-NR/xXI .GP) be
treffend Kassastürzwurde der Herr Bundesministertür Finanzer; ersucht, dem Nati ,onal-
rat' bis Ende September 2000 

' - " , , , 
' , , 

- ' 

I. ',einen Bericht mit folgenden Elementen zu erstatten: , 
j . .... 

" Darstemmg der bestehenden instrumente des Budget-, Personal- und Finanz- " 
controll ings, :: :' �, 

' 

" lE riahnmgsbericht; warum die bisherigen Instrumente des Control l ings nicht den 
,Anforderungen einer modernen und leistungsfähigen' Haushaltsführung gerecht, 

,'wurden, I 

11. ein Konzept mit folgenden Maßnahmen vorzulegen: 

Verbes�erung, des Control l ingvtarfahrens als umfassendes Lenkungsinstrl..!ment für 
die Budgetsteuerllng, mit der Ziel richtung einesiaufenden Sol IlIstvergleiches mit -
Vorschau (Hochrechnung); " ' , 

Einführung eines Projektcontrollings, 
Ausbau eines Reportingsystems, 
Aufbau eines Control l ingverfahrens für alle ausgegliederten Rechtsträger, 
Aufbau eines Control l ingverfahrens für al le Haftungsübernahmen des Bundes, 
Ausbau von Anreiz- und Sanktionsmechanismen im  Ha ushaltsrecht. , 

Die Entschließung des Nationalrates bezweckt den Ausbau der bestehenden Steue
rungsinstrumente für den Bundeshaushalt, um den Weg einer nachhaltigen Konsolidie-
rung des Budgets sicherzustellen. 

' ' 

, Unter Controll ing-Verfahren wird sowohl das System an sich als auch die Art und " 
Weise, der Durchführung des Controll ings als Steuerungsinstrument für Entscheidungs
träger verstanden. 

Im Einzelnen werden die bestehenden Instrumente des Budget-, Personal-, Beteil i 
gungs- und Finanzcontrol l ing vorgestel lt. und ein Erfahrungsbericht über diese vorgelegt. 

, Weiters wird ein,Maßnahmenkonzept für die Jahre 2000 bis 2003 dargestel lt. '� : '�', 

Mit Vorl iegen der Berichte zur Umsetzung der 'Controliing-Verordnung Ende 2000 bzw. 
Anfang, 200.1 wird über die Control l ing-Maßnahmen der Ressorts detai l l ierter berichtet 
werden ,können. -

; , 
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L Bericht über das derzeit bestehende Controlling 

Control l ing als Steuerungsinstrument zur Verwaltungsführung gewinnt in einer wir
kungsorientiert auf Basis betriebswirtschaftl icher Überlegungen zu führenden öffentl i
chen Verwaltung immer mehr an Bedeutung und Beachtung. 

In der mit 1 .  April 2000.in Kraft getretenen Bundesministeriengesetz-Novelle 2000, 
.8GBI. I N r. 1 6/2000, wurde Control l ing als neuer Tatbestand (Ziffer 98) in der Kompe
tenzverteilung der Bundesministerien der Republik Österreich in Abschnitt D Z 2 des 
Tei les 2 der Anlage zu § 2 festgeschrieben. . . .  

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen Dr. Alfred FINZ ist vom 
Bundesminister für Finanzen Mag. Karl-Heinz GRASSER mit der Wahrnehmung des 
selbstständigen Wirkungsbereiches I'personal-, Budget- und Finanzcontrol l ing (ausge
nommen grundsätzliche Angelegenheiten), Betei l igungs- und Finanzcontrol l ing für aus
gegliederte Einrichtungen'des Bundes (ausgenommen grundsätzliche Angelegenhei
ten) ,  Reorganisation des Rechnungswesens und des Zahlungsverkehrs und mit den 
Angelegenheiten der Informationstechnologie im Wirkungsbereich des Bundesministeri
ums für Finanzen" betraut. 

1. Darstellung der bestehenden Instrumente des Budgete, 
Personal .. und Finanzcontrollings 

1.1. Budgetcontrolli ng 

1.1.1. Gesetzliche Grundlagen 

U m  die Einhaltung von Regierungsprogramm und Budgetrahmen abzustützen und 
den Erfolg des Budgetkonsolidierungsprogramms 1 996/1997 zu sichern, hat die Bun
desregierung bereits 1996 beschlossen, ein aussagekräftiges und ressortsspezifisches 
Budgetcontrol l ing aufzubauen. 

Im Ministerrat vom 4. Dezember 1 996 wurde daher beschlossen; in Entsprechung 
der einschlägigen Bestimmungen des Bundeshaushaltsgesetzes ein ressortspezifisches 
und aussagekräftiges Budgetcontroll ing festzulegen, welches auf unterschiedlichen 
hierarchischen Ebel1en Daten für die Planung , Steuerung und Kontrol le des Budgets' 
bereitstellen, Schwachstellen erkennen, deren Ursachen benennen und Lösungsmög
lichkeiten aufzeigen sol l .  

M it Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 4.  Februar 1 997 wurden' 
die Durchführungsbestimmungen hiefür festgelegt. 
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Mit'dem Bundesgesetz 8GB !. I Nr. 30/1999, mit dem. das Bundeshaushaltsgesetz , 
geändert wurde, und mit der am 1. Jänner 2000 in Kraft getretenen Verordnung (BGBI.  11 
Nr. 223/1999) dE:!s Bundesministers für Finanzen über das Budget- und Personalcontrol
l ing (Controlling-Verordnung),wurde begonnen, einen gesetzl ichen Rahmen für eine 

, modern� wnd leistungsfähige Haushaltssteuerung zu schaffen. ' , " 

.. ) 

Bei der Control l ing-Verordnung handelt es sich zum einen um eine Vereinheitl i- _ 
chung und KlarsteI lung der Vorgehensweise der schon bisher durchgeführten 
Planungs..;, Steuerungs- und Kontrollaufgaben, zum anderen um eine Ausweitung der 
Control l ingaufgaben, auf ,die anweisenden Organe und um erste Schritte in Richtung ei., 
nes Leistungscontrol l ings für Organisationseinheiten gemäß § 17a Abs. 1 des Bundes
haushaltsgesetzes. 

Die Control l ingverordnung regelt für das Budget- und Persom=tlcontrol l ing insbeson
dere,?,iele ,uno Aufgapen unter besonderer Berücksichtigung der , " I" ' " " ' ' " 

, - < Organi'$aÜon und Durchführung des COntrol l ings, ' 
, Berichtswes�n und Serichterstattung, 

- .Instrumenteoes Control l ings und.die . ' , 

En�tel lung von , 'spezifischen Coritrol l ingkonz�pte� durch die naushaltsleitenden 
Organe, ',', ' 

, ' , , ', . 

Diese Verordnung t��t mit 1.1.2000 i n  Kraft. 

iI. iI.2. �nlhalft und Gliederung des Budgetcontrollirigs 

, 'Seit Jänner 1997 erstellen jedes Ressort und die Obe�sten Organe me'hrmals un-: 
terjährig eirwn l8udgetcontrollin�i-Bericht. Dieser Bericht e'nthäl t  eine Darstell 'ung der . . ;  I ,  . , ' .  . " , . . .' 
Entwic�lung de,r budget�ren;Ausgaben und Einnahmen, einen Sol l.,lst-Vergleich (er:-
warteter �ffo,lg)" �ine, Analyse festgestellter Abweichungen u,nd Vorschl�ge für �:teejg� 
nete Maßnahmen zur Gegensteuerung dieser Abweichungen. 

' 

In einer standardisierten Übersichtstabelle (siehe Anlage 1) wird der Monatserfolg 
der Ausgaben und Einnahmen in aggregierter Form nach der finanzwirtschaftlichen 
Gliederung und die , Summe der Monatserfolge seit Jahresbeginn ausgewiesen und zum 
Vergleich die Vorjahresentwicklüng dargestellt . Weiters wird die voraussichtl iche Ent
wicklung (Progn'ose) der Ausgaben und Einnahmen für das laufende Finanzjahr'darge-
stellt und dem BVA gegenübergestellt. 

' " ' ' 

Die vergleichsweise Darstellung erfolgt in absoluten ufld in  relativen Zahlen., 

Die Ausgaben sindin Personalausgaben und Sachausgaben 'gegliedert. Die Perso
nalausgaben sind wieder unterteilt in Aktivitätsausgaben und Pensionsausgaben, wobei 
d ie Aktivitätsausgaben getrennt nach Bezügen , Nebengebühren und Dienstgeberbeiträ
gen ausgewiese'n werden., Die Sachausgaben werden nach der finanzwirtschaftlichen: , 
Gl iederung gemäß § 20 des Bundeshaushaltsgesetzes dargestellt . Die Einnahmen sind 
in zweckgebundene und sonstige gegl iedert. Die Ausgaben und E.innahmen des laufen
den F inanzjahres sind auch in Prozent des Bundesvoranschlages (relativer Verbrauch) 
dargestellt und werden mit dem relativen Verbrauch des Vorjahres (Ausgaben und Ein
nahmen des Vorjahres in  Prozent des Vorjahreserfolgs ) in  Beziehung gesetzt. Die Er-
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folgsdaten und die entsprechenden Vergleiche mit der Vorjahresentwicklung werden 
ADV-unterstützt erstellt. 

Die Berichte enthalten neben der zahlenmäßigen Darstellung eine Abweichungs
analyse, Erläuterungen zur voraussichtlichen Entwicklung (Prognose) der Ausgaben und 
Einnahmen des laufenden Finanzjahres sowie bei Abweichungen vom Bundesvoran
schlag Vorschläge für Steuerungsmaßnahmen. 

D iese Berichte werden von den Ressorts an das Bundesministeriumfür Finanzen 
übermittelt. Auf Basis der Ressortberichte erfolgt die Erstellung des Gesamtberichtes 
durch das Bundesministerium für Finanzen. 

1.1.3. Berichtspflichtige Dienststellen 

Derzeit haben alle haushaltsleitenden Organe die Pflicht für jedes Budgetkapitel 
einen Budgetcontrollingbericht zu erstellen und dem Bundesministerium für Finanzen zu 
übermitteln (siehe Abschnitt 1 . 1 . 4). Im Mittelpunkt dieses Berichts stehen alle Ausgaben 
und Einnahmen auf Kapitelebene in aggregierter Form nach finanzwirtschaftlicher Gl ie
derung. Eine tiefergehende Berichtspflicht an das Bundesministerium für Finanzen ist 
derzeit noch nicht vorgeschrieben. Die Controllingverordnung'sieht aber durch die Er
stellung eines Controll ingkonzepts für jedes Ressort bis spätestens Ende 2000 eine tie
fergehende Gliederung vor (siehe Abschnitt 11 Controllingkonzept 2000-2003). 

1.1.4. Intervalle der BeriChterstattung 

In den vergangenen Jahren wurde der Budget-Controllingbericht per Ende März 
( 1 . Quartal), Juni (2. 'Quartal ) ,  Juli, August, September und Oktober erstellt. Gemäß der 
Controll ing-Verordnung haben die haushaltsleitenden Organe die Controlling-Berichte 
quartalsweise zu erstellen und bis zum 1 5. des Folgemonats, den 4. Quartalsbericht 
(Jahresbericht) bis zum 1 5. Februar des Folgejahres an den Bundesminister für Finan
zen zu übermitteln. 

1.1.5. Berichtsempfänger 

Empfänger des Control l ingberichtes ist der Bundesminister für Finanzen sowie der 
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. 'Erforderlichenfalls finden Control
ling-Sitzungen m it allen Haushaltsreferenten zu aktuellen Fragen statt. 

1.1.6. Controlli nggespräche 

Früher fanden die Budgetcontroll inggespräche auf Beamtenebene statt. Seit Früh
jahr 2000 erfolgen diese Gespräche auf Ministerebene. Grundlage dieser Gespräche ist 
der jewei lige Budgetcontrollingbericht. In diesen Gesprächen werden Probleme beim 
Budgetvollzug, die Abweichungen von den Voranschlägen und Vorschläge diskutiert 
und Maßnahmen zur Gegensteuerung vereinbart. 
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- - - - ---------,-----�--

� . �. '1. Zusammel1lfassung 
- , , 

Die derzeitigen Hauptziele des Bu�getc�:mtr�Hin� sind 
. ' 

Frühwarnsystem betreffend Budgetabweichu'lgen 

Präzise Lokalisierung potentieller Problem.,. und Reformfelder 

. " .�. 

Rechtzeitige Identifizierung unabwendbarer über/außerplanmäßiger 
Finanzierungserfordernisse und 'Bedeckungsmöglichkeiten 

Bei der Umsetzung gelten folgende Grund
'
sätze : 

Wenig Papier, aber dies möglichst aussagekräftig, Konzentration auf 
Wesen�liches 

Zwei parallele Methoden bei' Beurtei lung des Budgetvollzugs: � 
Definition 'des unterjährigen Ausgaben� und Einnahmenverlaufes als 
Referenzentwicklung; Vorjahresentwicklung " 

Klare 'und rechtzeitige Warnsignale bzw. Lokalisierung nennenswerter 
Abweichungen und - soweit möglich - umsetzbare Vorschläge zur 
Gegensteuerung , 1', -

Controllingberichte im Apri l ,  Juli , Oktober und Februar des Folgejahres oder 
nach Bedarf, jewei ls mit Prognose des Jahresergebnisses administrativ und 
maastrichtmäßig und allfäl l ige Empfehlungen für gegem;t�uern�e lYIaßnahm� 

, (Ausnah�e: Februarberichtfüfdas Vorjahr) ' 

.. • ' i 

" 

. 

.. . 

" ,  "" . 

8 

III-63 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 9 von 51

www.parlament.gv.at



Das BUdgetcontroll ing unterliegt folgendem Ablaufschema: 

Ablaufschema : 

Abgabenschätzungen . 

Sektion IV 

Informationen von Fachressorts etc. 

Analyse durch Fachabteilungen 

der Budgetsektion 

(1 . Check) 

Rückkoppelung � 

Rückkoppelung � 

� Analyse durch Abteilungen 11/ 12  + 1I/1 der 

Budgetsektion 

(2. Check) 

I Controllingbericht 

Als begleitende Maßnahmen erfolgen die Budgetcontrollinggespräche auf Ministerebe
ne, deren Grundlage die Darstellungen der Ausgaben und Einnahmen in den jewei l igen 
Budgetcontrol l ingberichten auf Kapitelebene in aggregierter Form nach finanzwirtschaft
l icher Gliederung sind. 

1.2. Personalcontrolli ng 

1.2.1. Inhalt und Gliederung des Personalcontrollings 

Das periodische Personalcontrol l ingreporting des Bundesministeriums für Finanzen 
und des Bundesministefiums für öffentliche Leistung und Sport umfasst folgende Inhal
te: 

ausgabenwirksame Personalkapazität, Unterteilung 0, haushaltsrechtl iche Abgren
zung; Vorjahresdurchschnitt, aktueller Monatserster, Durchschnitt von Jänner bis 
März: vor BMG-Novelle, Durchschnitt von Apri l - Ifd. Monat: nach BMG-Novelle, 
Durchschnitt von Jänner bis aktueller Monat im Vorjahresvergleich; ressortweise, 
vierteljährl ich ,  im letzten Quartal monatlich 

Aktivitätsausgaben, Unterteilung 0, haushaltsrechtliche Abgrenzung, Vorjahresaus
gaben, Voranschlag laufendes Jahr, Vergleich Voranschlag laufendes Jahr zu Vor-
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jahresausgaben, kumulierte Ausgaben im Vorjahresvergleich ,  , relativer Verbrauch 
aktuell, und Vorjahr, vierteljährlich"im letzten Quartal: monatl ich ','" , " 

ausgabenwirksame Personalkapazität, Unterteilung 0, betriebsmäßige,Abgrenzung; 
Vorjahresdurchschnitt, aktuel ler Monatserster, Durchschnitt von Jänner bis März: 
vor BMG-"Novelle, Durchschnitt von Apri l .� .Ifd.' Monat: .. nach BMG-Novelle, 'Durch
schnitt von,Jälilner:bis aktuelier Monat im Vorjahresvergleich ;  Zielgröße und Zielab
weichung; ressortweise, vierteljährlich , im letzten Quartal monatlich 

Aktivitätsaus'gaben, Untertei lung 0, betriebsmäßige Abgrenzung, Vorjahres
ausgaben, Voranschlag laufendes Jahr, Vergleich Voransch lag., lauf�ndes , Jahr zu 
Vorjahresausgaben, kumulierte Ausgaben im Vorjahresvergleich, relativer Ver-
brauch aktuell uhd Vorjahr, vierteljährl ich , im letzten Quartal monatlich· 

. 

Unterjährige Prognosen der Aktivitätsausgaben und Pensionen 

Entwicklung der Bezüge, ressortweise, vierteljährl ich, iniletzten',Quartal monatlich 

, Entwicklu�g
" 
cter Überstundenvergütungen, ressörtw�ise" .vi�rteijäbrTi9h , in; ;Ietzten 

Quartal monatlich ' "
,, ' : ' 

Entwicklung der Ausgaben für Monatsbezüge, Nebengebühren und Dienstgeberbei-
träge geth:mrit, ressortweise, jährl ich " , ' , . 

" -

durchschnittliches Pensionseintrittsalter und Anteil Pensionierungen unter 60; flach 
Besoldungsgruppen, vierteljährl ich ,  im letzten Quartal monatl ich 

Abgänge und Zugänge , extern , aus Karenzierungen und zwischen Ressorts;" res
. sortweise, jährlich· 

Produktivitätsentwicklung gesamt und exkl . geschützter Sektoren, jährl ich 

Entwicklung Beschäftigte, Teilzeitquote, Frauenquote, Behindertenquote; jährlich 

Personal und Personalausgaben Unterteilung 7 und 8, jährlich , � ' .  .' ( . 

, Entwi�klung P�rsonalstand und Personalausgaben Landeslehrer, vierteij�hrHch, ' im 
letzten Quartal monatl ich 

" - , ' .  

Pensionsausgaqen, vierteljährlich, im letzten Quartal monatl ich. • l. . . .  

. � ,. : . 

Entwicklu!1g Pensionisten, Eigenpepsionen u!1d Hin,terblieben'�n
'
penslonei1;j�hrJich 

. Entwicklung Pensionslast, Eigenpensionen und Hint�rbl iebenenperlslo-n'e'n:'jährlich I • - ' .  

Entwicklung Beamte und Pragmatisierungen, jährl ich 

Mehrausgaben aus Optionen (Besoldungsreform und VB-Reform) jährHch 

1 0  
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Die Personal berichte bestehen aus Analyse und Tabellen. Im Analyseteil wird ei
nerseits auf auffäll ige Trends im gesamten Bundesbereich bzw. einzelner Ressorts hin
gewiesen und andererseits Zielabweichungen analysiert und steuerungsrelevante 
Empfehlungen abgegeben. 

Die Quelle . für die . Personalausgaben ist . das Budgetverrechnungs-
informationssystem; für alle . weiteren . Informationen das . Personalinformations-system 
des Bundes. 

1.2.2. Intervalle des Personalcontrollings 

Die Informationen werden monatl ich, vierteljährl ich und jährl ich erstel lt. 

1.2.3. Berichtsempfänger 

. Berichtsempfänger sind Bundeskanzler, Vizekanzlerin ,  Bundesminister für Finan
zen, Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen, Sektionsleiter, alle Gruppen
leiter und Abteilungsleiter der Budgetsektion und der Sektion Öffentl iche Leistung. 

Der Tabellenteil wird al len Ressorts und den Obersten Organen zugeleitet. Viertel
jährl ich werden die Entwicklungen mit den Leitern der Personal verwaltungen und den 
Haushaltsreferenten der Ressorts besprochen. 

1.2.4. ControUinggespräche 

Seit dem Frühjahr 2000 erfolgen die bisher auf Beamtenebene abgehaltenen Con
troll inggespräche auch auf Ministerebene, die auch Fragen des Personalcontrol l ing be
inhalten. 

Über das Personalcontroll ing im Sinne des Bundeshaushaltsgesetzes hinaus 
wurden vom Bundesministerium für öffentliche Leistung und. Sport einerseits bundes
weite Fehlzeitenstudien erstellt, die als Orientierungsgröße für Absenzenstatistiken der 
Ressorts dienen und andererseits läuft derzeit ein Projekt zur Entwicklung. von B i ldungs
kennzahlen (insbesonders Anzahl der Bi ldungstage/Mitarbeiter, . B i ld�ngsausga
ben/Mitarbeiter, Verhältnis  externe/-interne Fortbildung usw. ). 

Darüber hinaus nimmt das Personal in weiterem Sinn eine wesentliche Stellung im 
leistungscontroll ing ein (siehe Abschnitt 4: Leistungscontrol l ing) ,  das vor allem in  den 
ressortspezifischen Berichten über die Implementierung von Controll ing unterschiedliche 
Ausprägungen zeigen wird und darüber mögl icherweise - da dies ja über die 
Controll ing�Verordnung s·elbst hinausgeht - im Zuge der Umsetzung der Controll ing
Verordnung von den haushaltsleitenden Organen informiert wird. 
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� .3. Beteilig ungs- u nd fFinanzcontroil ing .. , , j;' 

1.J�1. Die Gn:Andlagen der Einführung' des Bet'eiligungs� und Finanzc�ntrbilings' 
des l8undesministerriumsfür Finanzen 

Seit dem 'Jahr .1 991  wurden die gesetzlichen Grundlagen für die'Ausgliederung von 
23 ehemaligen ;Verwaltungseinheiten des Bundes in mehr als AO ,selbstständ,ige 
Rechtsträger des öffentlichen und des privaten Rechts geschaffen (Übersicht Ausgliede
rungen: ,siehe Anlage 2). Seit dem Jahr 1 998 wurd� in 5 A�sglieqerungsges�tzen, näm
lich 

BGBI 

10.8/1998 

115/1998 

, ',' 

149/1998 . 

152/1998 

163/1999 

Rechtsträger 

Bundestheater 

Bundestheater-Holding 

Burgtheater 

. Wien er Staatsoper 

Volksoper Wien 

Theater SerVice , 
Bundesmuseen 

Grafische Sammlung Albertina 

Kunsthistorisches Museum 

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 

Naturhistorisches Museum, 

Oste"eichische Galerie 

Oste". Museum für angewandte Kunst 

Oste"eichisches Theatermuseum 

Technisches Museum Wien 

Museum für Völkerkunde '. 

Bundessporteinrichtungen 

Umweltbundesamt 

Bundesanstalt "Statistik Osterreich" 

Rechtsform . 

GmbH 

Anstalt öffentlichen 

Rechts 

, GmbH 

GmbH 

' , , , --

Anstalt öff. Rechts 

. Ausgliederung 

0.1.0.9,1999' 

. , 

" 

0.1.0.1,20.0.0. 

0.1.0.1.1999 . , 

bis 0.1,0.1.20.0.3 

bis 0.1.0.1,20.0.3 

0.1.0.1.20.0.0. 

0.1.0.1,20.0.0. 

bis 0.1 ;O.1.2�o.3 

0.1,0.1,20.0.0. 

bis 0.1.0.1.20.0.3 

0.1:0.1:1999 . 
, . , " ,. 

0.1.0.1.199,9 

0.1.0.1,20.0.0. . 

" " 'J 

die Grundlage fOr die zwingende Einführu�g �ines Beteiliguflgs- und F i�a�zc'ontr6I1irigs 
für 17 neue Beteiligungsgesellschaften aufgenommen, die nachstehenden oder einen 
s inngemäßen Wortl�ut hat: '.. 

. " 
. . . . ' . . . 
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"Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat für die Einrichtung eines Planungs,. und Be
richterstattungssystems zu sorgen, das die Erfüllung der Berichterstattungspflichten der 
Unternehmensleitung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bun
desministeriums für Finanzen hinsichtlich der E inrichtung eines Beteiligungs- und eines 
Finanzcontrolling gewährleistet". 

. 

Bei den Bundestheater-Gesellschaften, dem Kunsthistorischen Museum, den Bun
dessporteinrichtungen und dem Umweltbundesamt ist dieses Controlling
Informationssystem bereits operativ; bei den übrigen befindet es si .ch im Aufbau. 

D as Bundesministerium für Finanzen hat dem Kreis jener 26 Betei ligungsgesell
schaften, für den es die Eigentümerfunktion wahrnimmt (Übersicht Beteiligungsgesell
schaften Bundesministerium für F inanzen: siehe Anlage 3), die gleichen Berichterstat
tungspflichten auferlegt, wie sie die obigen Gesetzesnormen vorsehen. Eine gesetzliche 
Grundlage existiert für die Berichterstattungspflichten dieser Gesellschaften wie auch ·für 
alle anderen Beteiligungsgesellschaften des Bundes, die vor dem Jahr 1 998 ausgeglie
dert oder gegründet wurden, bisher nicht. Es ist aber beabsichtigt, eine solche gesetzli
che Grundlage auszuarbeiten und dem Parlament zu übermi tteln. 

1.3.2. Die methodischen und organisatorischen Grundlag'en 

Im Sommer 1 998 wurde vom Bundesministerium für Finanzen für das Beteiligungs
und Finanzcontrolling das ,,Ausgliederungshandbuch" ( Inhaltsverzeichnis: siehe 
Anlage 4) als Arbeitsanleitung für 

d ie Vorbereitung und Durchführung von Ausgliederungen und Auslagerungen aus 
der öffentlichen Verwaltung und für 

das Controlling der neuen Rechtsträger und der mit der Ausgliederung oder der 
Auslagerung verbundenen Auswirkungen 

herausgegeben. 

Die Kapitel 1 2  ( JlBeteiligungscontrolling") und 1 3  (" Finanzcontrolling") des Ausgliede,. 
rungshandbuches geben in Verbindung mit Kapitel 1 1  ("Schema für die finanziellen und 
personellen Auswirkungen von Ausgliederungen") eine kurze methodische Anleitung für 
die Einführung einer dem Stand der Betriebswirtschaft entsprechenden Controlling
Berichterstattung. 

Diese soll es ermöglichen, die wirtschaftliche Entwicklung des ausgegliederten 
Rechtsträgers transparent zu machen und diese zeitnah und im Vergleich zu den in der 
Unternehmensplanung festgelegten Zielen aufzeigen. Wei ters sind regelmäßig Vor
schauen über die zukünftige Entwicklung plausibel und nachvollziehbar darzustellen. 

Der methodische Unterschied gegenüber dem haushaltsrechtlichen Controlling
Ansatz besteht darin, dass die Ein- bzw. Durchführung eines solchen Steuerungsinstru
mentariums die Umstellung des Rechnungswesens von der im Bereich der öffentlichen 
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Verwaltung gehandhabten (zahlungsstromorientierten) Kameral istik auf die kaufmänni
sche ( leistungswirtschaftlich orientierte) Buchführung nach handelsrechtl ichen Vor
schriften bedingt. 

Die operative Handhabung des Systems durch den Bund erfolgt nach dem Grund
satz der dezentralen Verantwortlichkeit und Entscheidung, d. h .  die Funktion des be
triebswirtschaftlichen Beteil igungscontrol l ings wird vom jewei l igen Fachressort wahrge
nommen. 

Das Bundesministerium für Finanzen erhält im Wege der Fachressorts für Zwecke 
des gesamthaften, an der Verfolgung budgetärer Ziele orientierten Finanzcontrollings 

den betriebswirtschaftlichen Control l ingbericht, 

den Bericht über die Zahlungsströme zwischen Bund und Gesel lschaft, über die 
gewährten Gesellschafterdarlehen und die bestehenden Haftungen des Bundes, 

die Jahresabschlüsse, 

den Bericht über die finanziel len und personel len Auswirkungen der Ausgliede
rung 

über die betroffenem Unternehmen. 

i.3.3. lDer Aufbau des Berichterstattungssystems im Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling 

Das Berichterstattungssystem gliedert sich in zwei Teile: 

a) Die betriebswirtschaftl iehe Berichterstattung, bestehend aus 

dem quartalsweise erfolgenden operativen Eckwertecontrol l ing, 
welches für die oben genannten Unternehmen eingeführt wurde bzw. sich in 
E inführung befindet. 

Die Berichterstattung über das operative Geschehen stel lt die wirtschaftliche 
Entwicklung sowohl unterjährig kumulativ als auch für ganze Geschäftsjahre im 
Vergleich zur Planung und zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen dar. 

Sie besteht aus dem Unternehmensbericht (siehe Anlage 5), der einen Überblick 
wesentlicher Kennzahlen der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sowie der 
Investitionstätigkeit und der Personalentwicklung gibt. Dieser wird ergänzt um 
unternehmensspezifische, für die Steuerung der Geschäftstätigkeit relevante 
Kennzahlen und einem Kurzkommentar über wesentl iche Sachverhalte, Ent
wicklungen und Maßnahmen . 

dem jährlichen strategischen Eckwertecontrol l ing, 
welches noch nicht unternehmensspezifisch entwickelt ist. 
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b) Die finanziel le Berichterstattung, bestehend aus 

dem Finanzbericht (siehe Anlage 6), 

der zeitl ich paral lel zum Unternehmensbericht über die Zahlungen des Bundes an 
die betreffende Gesel lschaft und die Einnahmen des Bundes von der Gesell
schaft sowie über Darlehens- und Haftungsstände des Bundes berichtet und we
sentl iche Sachverhalte, Entwicklungen und Maßnahmen kommentiert. 

dem jährlichen Bericht über die finanziel len und personel len Auswirkungen der 
Ausgl iederungen seit 1 998, 

der die Folge einer Bestimmung des § 1 4  Bundeshaushaltsgesetz ist, nach der 
jedem Gesetzentwurf, jeder Verordnung etc. eine Darstel lung dieser Auswirkun
gen anzuschl ießen ist. 

Ziel eines Ausgl iederungsprojektes ist u .a. eine Entlastung der öffentlichen Haus
halte. Es sind sowohl die Auswirkungen einer derartigen Maßnahme auf den 
Bund als auch auf die am Finanzausgleich betei l igten anderen Gebietskörper
schaften dazu legen. 

Der Bericht ist inhaltl ich als Sol i-f ist-Vergleich an den P lanungen vor der Ausglie
derung zu messen und von der Gesel lschaft zu erstel len. Er soll über die quar
talsweise erfolgende Eckwerte-Berichterstattung im F inanzbericht hinaus eine 
zusammenfassende Übersicht der tatsächl ich eingetretenen Auswirkungen ge
ben. 

Dieser Bericht ist zei tlich auf die Dauer des Planungszeitraumes begrenzt, für 
den die finanziellen Auswirkungen im jewei l igen Ausgl iederungsgesetz ermittelt 
wurden. 

1.3.4. !Der aktuelle Stand des Controllingprozesses 

a) Der bisherige Kreis der berichtspfl ichtigen Gesel lschaften 

Das Controlling-Informationssystem wurde im Herbst 1 998 mit  dem 3. Quartalsbe
richt (Berichtszeitraum Jänner bis September 1 998) gestartet. Zum Kreis der berichts
pflichtigen Gesellschaften gehörten zunächst nur die Betei l igungsgesel lschaften, für die 
das Bundesministerium für Finanzen die Ressortverantwortung hat. 

Im Verlauf des Jahres 1 999 kamen 

das Kunsthistorische Museum (Bundesministerium für Bi ldung,  Wissenschaft und 
Kultur), 

das Umweltbundesamt (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft) 
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die Bundessporteinrichtungen (Bundesministerium für öffentliche Leistung und 
Sport) u'nd' " , . . ' , . ' . 

"die Bundestheater-Gesellschaften (Bundeskanzleramt) 

hinzu. 
, ' 
f� 

b) Der Kreis der Berichtsempfänger 

Die Berichte aller Betei ligungsgesellschaften erhalten im Bundesmin isterium für Fi
nanzen 

der Bundesminister für Finanzen und sein Büro, 

'der Staatssekretär im Bundesministerium für F inanzeh in seiner Funktion als im 
Bundesministerium für F inanzen für das Controlling der Bundesbetei ligungen Zu
ständiger und sein Büro, 

d ie Präsidialsektion im Bundesministerium für Finanzen und ihre für,die Control
l ingfunktion zuständige Abtei lung, 

die Fachabteilungeri der Budgetsektion im Bundesministerium für Finanzen, 

die Abtei lungen des Bundesministeriums für Finanzen, die die Antei lsrechte der . zum Bundesministerium für Finanzen ressortieremden Geselischaften verwalten, 
entsprechend ihrer Zuständigkeit sowie 

. -

die Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen iin Aufsic/ltsorgan ,;Ihres" 
. Unternehmens. ' , -

'� , . 
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2. Eriah rungslberücht� warum dlüe !bisherigen Instrumente des 

Controllings nicht den Anforderungen einer modernen und 

leistungsfähigen Haushaltsführung gerecht wurden 

2.1. Budgetcontrolli ng 

Das Budgetcontrol l ing konzentrierte sich bislang auf die.Einhaltung des veran
schlagten Defizits und hatte insbesondere folgende Ziele: 

Frühwarnsy�tem betreffend Budgetabweichungen 

Präzise Lokalisierung potentieller Problem- und Reformfelder 

rechtzeitige Identifizierung unabwendbarer über/außerplanmäßiger Finanzie
rungserfordernisse und Bedeckungsmögl ichkeiten 

. . 
Das Budgetcontroll ing erfolgte bislang vor al lem auf der Ebene der Budgetkapitel. 

Auf den unteren Ebenen gab es das Budgetcontroll ing nur ansatzweise. 

Mit Inkrafttreten der Control l ingverordnung ist nun eine Gliederungstiefe auf Ebene 
der anweisenden Örgane gegeben. Mit Vorlage der Control l ingkonzepte spätestens En
de des Jahres wird ein Budgetcontrol l ing auf dieser Ebene durchgeführt werden. 

Eine wichtige Aufgabe des Controll ings ist es, laufend die Datenbasis zu verbes
sern, vorhandene Daten zu sichern, Lücken zu schl ießen, Daten zu verknüpfen und eine 
Struktur für brauchbare Auswertungen zu schaffen. 

Neben der Erreichung des Hauptzieles - Einhaltung eines vorher festgeschriebenen 
Gebarungserfolges (Überschuss, Defizit) - soll das Budgetcontrol l ing mittelfristig auch 
der Erreichung von Detailzielen (z.B. Konsolidierungsziele einzelner Bereiche wie Re
präsentation, Energie, Telephon) dienen. 

Positiv hervorzuheben ist, dass die unterjährige Transparenz der Budgetentwick
lung verbessert werden konnte. Bis zur Einführung des Control l ings stand nur die Mo,. 
natsvoranschlagsvergleichsrechnung zur Verfügung. Im Mittelpunkt stand wie im Bun
deshaushaltsgesetz vorgeschrieben der Vergleich der Abweichungen zwischen Mo
natserfolg und Monatsvoranschlag . Darüber hinaus wurde die Entwicklung der Gesamt
ausgaben und Gesamteinnahmen sowie des Defizits dargestel lt. Die erste Abschätzung 
des voraussichtl ichen Jahresergebnisses erfolgte frühestens zur Jahresmitte. 
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Mitdem� Budgetcontrol l ingwurde dieses 'Instrumentarium deutl ich verfeinert: Nun,. 
mehrrwerden auch.Monatsvergleichsrechnungen durchgeführt. Weiters l iegt die erste 
Prrognose bereits im Frühjahr vor, so dass mehr Zeit fur allfäl l ige Korrekturen zur Verfü
gung steht. Die Qualität der Prognosen ist - wie die Ergebnisse für 1 999 zeigen - ausge
zeichnet. Es wurden rechtzeitig die notwendigen Korrekturen gesetzt, sodass seit 1 996 
jedes Jahr das veranschlagte Budgetdefizit unterschritten werden konnte. . 

Die für alle Budgetkapitel einheitliche Übersichtstabelle (siehe Anlage 1 )  hat sich 
für die Verschaffung von Überblicken gut bewährt. In der Übersichtstabelle wird der Mo
natserfolg der Ausgaben und Einnahmen in aggregierter Form nach der finanzwirt
schaftl ichen Gl iederung und die Monatserfolge seit Jahresbeginn ausgewiesen und zum 
Vergleich die Vorjahresentwicklung dargestel lt . Sie gibt einen komprimierten Überblick 
über die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Zeitvergleich. Der Indikator "relativer 
Verbrauch" ist für die Abschätzung der Budgetperformance geeignet. Diese standardi
sierte Tabelle (ohne Prognose) wird EDV-mäßig erstellt und lässt sich ohne viel zusätz:' 
l iche Arbeit jederzeit erstellen. Die Prognosedaten werden von den Ressorts möglichst 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen eingegeben .  Unterschiedli
che Sichtweisen werden in den Controllinggesprächen besprochen. 

Neben dieser Übersichtstabel le werden für al le wesentl ichen Bereiche oder Voran
sch lagsansätze; für die konkrete Konsolidierungsmaßnahmen oder Zielvorgaben ge
macht wurden .und/oder von budgetärer Relevanz sind, die i::ntwicklurig der Al,Jsgaben 
und E innahmen und nach Möglichkeit der zugrundeliegenden Merigendaten in hinrei-
chend detail l ierter und überschaubarer Form dargestellt. . 

Das Budgetcontrol l ing wird ebenso wie das Personalcontrol l ing von allen Ressorts 
und Obersten Organen konstruktiv unterstützt. Sie sind sehr kooperativ und . I iefern 
pünktl ich ihre Berichte. 

Die Personalabbauziele der letzten Jahre von minus ca. 2% pro Jahr ausgenommen 
Bi ldung und Sicherheit wurden in der Form operationalisiert, dass der M inisterrat eine 
Aufnahmequote als Anteil der Beschäftigung in Vollbeschäftigtenäquivalenten per 3 1 . 
Dezember des jeweiligen Vorjahres, ausgenommen die Beschäftigung in ausgegl ieder
ten Bereichen, beschlossen hat. An dieser Vorgehensweise sind folgende Nachteile er
kannt worden: 

- Die vom Ministerrat festgelegte Aufnahmequote war zu hoch. 

- Die für al le Ressorts gleich hohe Aufnahmequote hat der unterschiedl ichen Ab
gangsquoten wegen zu unterschiedl ichen Ergebnissen im Rückbau geführt. 

- Die jährl ich neu festgelegte Aufnahmequote auf der Basis der Beschäftigung per 
Ende des Vorjahres hat Defizite in der Zielerreichung kumul iert auf die Folgejahre 
fortgeschrieben. 
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- Die Personalziele sind in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) (ausgabenwirksa
mer Personalkapazität) vereinbart. Qual itative Kriterien werden erst in einem weiteren 
Schritt Berücksichtigung finden. 
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, �L ControUingkonzept ,-2000=2003 " 

�t Verbesserurag des Controllingverfahrens als um.fassendes 
l®rril�a.lJlI1lgsgrastrument füll" die Budgetsteuerung,mit der Zue�C2 
[j"ü(CIh�lUlrng eh"oes �aufenden SoUl!stvergleiches mit Vorschau 
«H oe Ih relClh rnu n g) 

3.�. IBlUldgetcontromng 

Gemäß Controllingverordnung dient das Budget- und Personalcontrolling qer Er
reichung der Ziele der Haushaitsführung gemäß Bundeshaushaltsgesetz "Und der Ein
haltung des jeweiligen Bundesvoranschlages und unterstützt die Steuerung des Res
sourceneinsatzes. Durch das Budget- und PersonalcontrolUng sollen möglichst frühzeitig 
die finanziellen Auswirkungen von Planungs-, Entscheidungs- und Vollzugsprozessen 
sowie wesentliche Änderungen der Entwicklung der veranschlagten ,Einnahmen und' 
Ausgaben für die erforderlichen Steuerungsmaßnahmen ausgearbeitetwerden. ' 

Das Budget- und Personalcontrolling hat insbesondere die ErgebniS$e der Haus
haltsverrechnung laufend zu beobachten und zu analysieren. Es ist' eine Aufgabe der 
HaushaltsfQhrung. , 

Das BUdgetcontroliing auf Ebene des Ge;amthaushalt�s soll daher ,i'm We'sentl i
chen wie bisher weitergeführt werden. Im Sinne einer schrittweisen Einführung von 
Controlling als Instrument für eine wirtschaftlichkeits- und wirksamkeitsorientierte Ver
waltungsführung 'wird das Budgetcontrolling'auch auf Ebene der anweisendem Organe 
eingerichtet. Inhalt, Umfang und Struktur des Budgetcontrol l ing auf Ebene der anwei
senden Organe sol l dabei dem der Ebene der haushaltsleitenden Organe entsprechen. 
Dadurch wird sicherg�stellt\ dass die Controllinginstrumente beider Ebenen,verknüpfbar 
sind. ' ' , , 

Für die Durchführung des Hudgetcontrolling wird die jeweils zur Verfügung stehende 
Informationstechnologie genutzt. Die erforderlichen Daten für das Budgetcontrol ling sind 
insbesondere dem BUidgetverrechnungsinformationssystem (BVI) zu entnehmen. 
Die Einführung des SAP befindet sich derzeit in der Implementierungsphase. 
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Das Budgetverrechnungsinformationssystem (BVI) wurde aufbauend auf Bundesfinanz
gesetz, Teilhefte und Bundesrechnungsabschluss entwickelt. Das BVI bietet Informatio
nen über die Daten des Voranschlages, des Rechnungsabschlusses und der vorläufigen 
Gebarung mit Stand der letzten Verarbeitung; diese wird standardmäßig tagfertig durch
geführt. D ie Daten können sowohl für einzelne Verrechnungskonten als auch in kumu
lierter Form abgefragt werden, wobei die B ildschirmaufbereitung den entsprechenden 
Ausdrucken angepasst ist. Die rasche und gezielte Zugriffsmögl ichkeit erlaubt eine 
schnellere Entscheidungsfindung bei budgetären Problemen, bei der Kreditbewirtschaf
tung, bei der Erstellung des Voranschlages und Rechnungsabschlusses und den damit 
verbundenen erforderlichen Abstimmungstätigkeiten. 

Wie bereits bisher ist gemäß Control l ingverordnung die Darstellung der Ausgaben 
zu gliedern in 

- Personalausgaben und diese in 
1r Aktivitätsaufwand getrennt nach Bezüge, Nebengebühren und 
1r Dienstgeberbeiträgen und 
Pensionsaufwand 
und 

- Sachausgaben, die nach der finanzw;rtschaftl ichen Gliederung im. S inne des Bun
deshaushaltsgesetzes darzustellen sind. 

Die Einnahmen sind in zweckgebundene und sonstige zu gliedern. 

Gemäß der Controlling-Verordnung haben die haushaltsleitenden Organe, unter
stützt durch die Haushaltsreferenten der Ressorts , bis Ende 2000 für ihren Wirkungsbe
reich ein Konzept für das Budget- und Personalcontrolling zu erstellen und die Um
setzung anzuordnen . . 

D iese Anordnung hat insbesondere zu enthalten 

- für welche Dienststel len oder Organisationseinheiten das Budget- und 
Personalcontrolling innerhalb des Wirkungsbereiches eines anweisenden 
Organs durchzuführen ist . 

- wer für d ie Durchführung des Budget- und Personalcontrol l ing verantwortlich ist 

- an wen und zu welchen Terminen zu berichten ist 

- was über d ie Berichtsinhalte gemäß Control l ingverordnung hinaus zu berichten 
ist und 

- welche Kennzahlen zu ermitteln und zu berichten sind. 

Den Ressorts, d ie verantwortl ich für die Umsetzung der Control l ingverordnung sind, 
steht es frei, sich der Beratung 'von Controllerfii'men zu bedienen. 
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Am Ende soll ein umfassendes Conttol l ingsystem stehen, das al le Maßnahmen zur 
U nterstützung der P lanung, Steuerung und Kontrolle des Bundeshaushaltes umfasst. 
B is zur Anordnung des ressortspezifischen Control l ings ist das Budget- und Perso
nalcontrol ling jedenfal ls auf der Ebene der Budgetkapitel durchzuführen. " 

, Dies bedeutet im Einzelnen, unterEinsatz der in § 9 der Control l ing,.Verordnung 
festgeschriebenen Instrumente 

Soll-/ l�t-Vergleiche, 

Abweichyngsanalysen, 

Prognosen, 

Zeitreihenvergleiche, 

Leistungsstatistiken ,  

Kennzahlen zur Darstellung der Wirtschaftl ichkeit von Leistungen, 

Kennzahlen zurDarstel lung der Qualität von Leistungen, 

Vergleiche mit ,anderen Staaten , der Privatwirtschaft, anderen Behörden; Ämtern 
und sonstigen Einrichtungen des Bundes, ' 

und Unter Nutzung der jeweils zur Verfügung stehenden Ihformationstechnologie die 
Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben (ausgabenwirksame Personalkapazität 
und Sachausgaben) darzustel len und zu erläutern sowie Vorschläge für Steuerungs
maßnahmen zu machen. 

Die Darstel lung der Einnahmen und Ausgaben hat im Verg leich zum Bundesvoran
schlag und zu den gesetzten Zielen der Haushaltsführung sowdhl aufJahresbasis und 
unterjährig als auch vorsteuernd auf das Ende des laufenden Finanzjahres (Erwartungs
rechnung) zu erfolgen, 

Die Berichte darüber sind quartalsweise an den Bundesminister für'Finanzen wei
terzuleiten. 

Das Bundesministerium für Finanzen beabsichtigt nach Vorl iegen der Control l ing
konzepte mit Ende 2000 weitere legistische Schritte, zu planen und zu setzen. ', ' 

Bei der Verordnung über das Budget.:. und Personalcontrol l ing handelt es sich um 
eine Vereinheitlichung und KlarsteIlung der Vorgehensweise in einer auch bisher durch
zuführenden Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgabe. Für den Vol lzug dieser Ver
ordnung sind daher keine zusätzlichen Sach- und Personal ressourcen erforderlich. 
Jedoch kann bei der Umsetzung der ressortspezifischen Controll ingkonzepte davon 
ausgegangen werden, dass allenfalls vorübergehend auftretende Mehraufwendungen 
zumindest mittelfristig durch die Mögl ichkeit, wirtschaftlich zu handeln, kompensiert wer
den sol lten. Weiters ' leistet Cöntrol l ing einen Beitra 'g:zur Verbesserung der Wirtschaft-

" , 
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l ichkeit öffentlichen Handeins und trägt damit zur Hebung der Standortqualität Öster
reichs bei . 

In der wirkungsorientierter und sparsamer zu gestaltenden Bundesverwaltung sind 
zukünftig al le zu setzenden Maßnahmen durch geeignete Controll inginstrumente zur 
Einhaltung der Budgetziele abzusichern. Controlling und G10balbudget bilden erste 
Schritte dazu. Controllingpunkte, die die Steuerung des Personalwesens verbessern, 
sollen Einsatz bei der Budgetierung finden. 

Die Umsetzung der in Angriff genommenen ressortweisen Globalbudgetierung mit 
dem Ziel , einen flexiblen Budgetvollzug zu gewährleisten, die Eigenverantwortung zu 
erhöhen und die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung miteinander zu verbinden ist 
zu forcieren. Begleitende Maßnahmen zur Steuerung wie Controlling, Kosten- und Lei
stungsrechnung, Kennzahlensysteme, Output- und Outcome-Orientierung sind dazu 
auszubauen. 

3.2. Personalcontrolling 

Für die Jahre 2000 - 2003 wurde jeweils ein Jahresendzielwert für die Beschäfti
gung in ausgabenwirksamen Vol lbeschäftigtenäquivalenten, ausgenommen in ausge
g liederten Bereichen, durch die Beschlüsse des Ministerrates vom 21 . Juni 2000 (Ziel 
2000) und vom 1 9. September 2000 (Ziele 2001 - 2003) festgelegt. Die Beschäftigung 
in ausgegliederten Bereichen wird ausgeklammert, wei l  mangels Aufnahmen von Bun
desbeschäftigten eine Steuerung nicht platzgreifen kann .  Der Grad der Zielerreichung 
wird von der Bundesregierung jewei ls im Jul i  (für den Zeitraum Jänner bis Juni) und im 
Jänner (für den Zeitraum Jänner bis Dezember) e ines Jahres geprüft werden, damit eine 
Steuerung der Personalausgaben möglich ist. Mindererfüllungen sind im Folgejahr zu
sätzlich zu erbringen. Übererfüllungen können eingerechnet werden. 

Die durch die· BMG-Novelle 2000 ausgelösten umfangreichen Personalverschie
bungen haben erst zeitversetzt verlässl iche Datenbasen bewirkt. Das Bundesministeri
um für öffentliche Leistung und Sport hat im September 2000 den Bericht 1 /2000, Auf
nahmepol i tik 2000 - 2003, der Bundesregierung vorgelegt. Um die Erreichung' der res
sortweisen Personalstandsziele für Ende 2000 und die Folgejahre nicht zu gefährden, 
wurde von der Bundesregierung für das laufende Jahr beschlossen, bis zur Erreichung 
der Ziele für Ende 2000 keine Aufnahmen bzw. nach Zielerreichung Aufnahmen nur in-
nerhalb der Zielwerte Vorzunehmen. 

. 

Weiters wird angestrebt, ab Juli 2001 die Steuerungseinheit von ausgabenwirksa
men VBÄ auf Control l ingpunkte umzustellen. 

Die im Punkt 2 .2 . . Personalcontrolling angeführten Nachteile konnten mit den MR.,. 
Beschlüssen Aufnahmepol itik 2000- 2003 zum Großtei l  ausgeräumt werden. Es wur
den Jahresendstandziele festgelegt und nicht Aufnahmequoten wie in der Vergangen
heit (Problem der Höhe der Aufnahmequoten und .der unterschiedlichen Abgangsquo
ten). Die Jahresendstandziele wurden für die gesamte Legislaturperiode fixiert, sodass 
Mindererfüllungen in den Folgejahren zu erbringen sind. M it einer Umstellung der Steue- . 
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rungseinheit von ausgabenwirksamen VBÄ auf Controllingpunkte werden nicht nur 
quantitative sondern auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Bis zur Einführung der 
Control l ingpunkte kommt Punkt 5 des MR-Beschlusses vom 2 1 . Juni  2000 zur Anwen
dung: "Über die quantitative Personalreduktion hinau.s . ist es erforderlich, dass sich die 
Qualitätsstruktur des Personals nicht wesentl ich ändert. Verschiebungen zu Gunsten 
teureren Personals sind zulässig, wenn sie durch überplanmässige quantitative Einspa
rungen wettgemacht werden. 1 1  

. 

Es ist in d ie$er Legislaturperiode geplant, den Stel lenplan auf Verrechnungseinhei
ten umzustel len und die Arbeitsplatzevidenz entsprechend zu adaptieren, um ein zielori
entiertes u�d effi�ientes Personalmanagement zu ermöglichen. 

. . -
. Die Bundesregierung hat im Ministerrat vom 1 9. September 2000 neben qer Auf-

nahmepol itik d ie Pragmatisierungspolitik 2000 - 2003 besc:;hlossen. _ Für Beamte in Be
soldungsgruppen mit vertraglicher Alternative (Al lgemeine Verwaltung, Lehrer und Kran
kenpflegedienst) wurden Jahresendziele festgelegt. Analog zur geplanten Personalre,. 
duktion soll der Stand a n  Beamten verringert werden, um die Beamtenquote n icht an
steigen zu lassen. Für das Ziel 2000 wird eine Reduktion von 1 % und in den Folgejah
ren von 2% festgeschrieben. Das Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport 
wird in den Berichten über die Zielerreichung des Personalabbaues auch über die Errei
chung der Zielwerte für die Anzahl der Beamten berichten. 

Die Personalberichte sollen im Wesentlichen wie bisher erstellt und verteilt werden. 
Dabei kom mt der v.ierteljährlichen Darstellung der B�schäftigung in betrieb,smäßi
gerr F�rrm Il.uidl der dazugehörigen Ausgabenentwicklung eine höhere B�deutung zu 
als bisher, weil die Zielwerte durch einen Ministerratsbeschluss unterstrichen und die 
Zielabweichung , unterjährig bei unbefriedigender Entwicklung vom Ministerrat behandelt 
werden sol l .  

- " 
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I 

Innovationen im Controlling · 

Das Berichtswesen wurde im heurigen Jahr deutlich verbessert. Die Zahleninformationen 
sind übersichtlicher, leichter lesbar und werden nun graphisch unterstützt präsentiert (Diagram
me). Die Abweichungsanalysen und Kommentierungen haben einen eindeutigen Bezug zu den 
Zahleninformationen. 

Die Controlling-Ergebnisse werden nun auch auf Ministerebene diskutiert. Die ersten sol
chen Controllinggespräch� fanden im Frühjahr 2000 statt. Dieser Schritt vom reinen Rech
nungswesen zum Controlling als Führungsunterstützung bedeutet einen enormen qualitativen 
Sprung und unterstreicht daruberhinaus, dass dem Budgetcontroll ing besondere Bedeutung 
beigemessen wird. 

. 

Die Informationsbasis für das Controlling ist angesichts der Anforderungen eines Füh
rungsinformationssystems derzeit noch relativ schmal .  Abrufbar sind Daten aus dem finanzwirt
schaftlichen Rechnungswesen in dem von der Bundeshaushaltsverrechnung vorgesehenen 
Rahmen. 

Das Controlling in seiner strategischen und operativen Ausprägung bedingt gegenüber den 
bisherigen Informationsgrundlagen 

. 

GI die Implementierung von ziel-:- und aufgabenbezogener Daten zur Präzisierung der Vorgaben 
und leistungsorientierter Daten zur Förderung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungs
handeins sowie 

CPl die Verknüpfung des finanzwirtschaftl ichen Rechnungswesens mit dem leistungswirtschaftli
chen Rechnungswesens sowie die flexible Ankoppelung der zusätzlichen Informationssy
steme. 

Als erster Schritte soll daher die Kostenrechnung in der Bundesverwaltung ausgebaut wer
den. Die praktische Umsetzung verlangt im wesentlichen 

e die Überführung von Ausgaben in Kosten; 
o die Ermittlung bzw. Erfassung und Zuordnung der Kostengrößen an der Basis; 
CI die Definition der KostensteIlen und in weiterer Folge - wo sinnvoll und zweckmäßig - von 

Kostenträgern und 
• den Aufbau eines parallel geschalteten leistungswirtschaftlichen Rechnungswesens (Per

formance Measurement) . 

Die Daten des finanzwirtschaftlichen Rechnungswesens sind im Rahmen der Bundeshaus
haltsverrechnung abrufbar. Für die Überführung im Rahmen einer Betriebsabrechnung stehen 
gesonderte Verrechnungskreise zur Verfügung. 

Weiters sollen die Informationen im jährlichen Amtsbehelf zum Bundesvoranschlag ausge
baut werden. Für alle wesentlichen Aufgabenbereiche sollen in Verantwortl ichkeit der Ressorts 
aussagekräftige Input-, Output- und Outcome-Indikatoren entwickelt werden. Sie sollen helfen, 
Probleme zu erkennen und relevante Fragestellungen zu definieren und damit die Steuerung der 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit zu unterstützen. Die dafür notwendigen gesetzlichen Grund
lagen (Novellierung des Bundeshaushaltsgesetzes) sind in Vorbereitung. 
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- - - - -- ---------------------------�---

Das Wissen um die Effizienz und Effektivität der eigenen Leistungen (Leistungser
bringung) ist eine Veraussetzung für die P rüfung der Wesentl ichkeit einer Aufgabe für 
die Allgemeinheit und die, Festlegung ven Kernbereichen unter der P rämisse der ge
meinsamen Betrachtung und Verantwertung ven Aufgaben- und Ausgabenverantwer
tung. 

Darüber hinaus steht das effiziente und effektive Verwaltungshandeln zunehmend 
im Blickpunkt der internen und externen, Verwaltungsöffentl ichkeit. Die Leistungen der 
Resserts gewinnen immer mehr an Bedeutung. Seit einigen Jahren erarbeiten Resserts 
strukturiert und systematisch Indikateren und Kennzahlen zur Steuerung ihrer Bereiche. 
Das LeistuQgscentrelling wird zukünftig die Quanti tät und ver al lem die Qualität und 
Wirksamkeit  einer Leistung zu fercieren haben. 

Centrel l ing seil entsprechend der verschiedenen Infermatiensbedürfnissen ven Ent
scheidungsträger und ven Mitarbeitern Daten auf Basis unterschiedl icher 
Aggregatiensebenen aufbereiten: . 
Das Fercieren des Leistungscentrell ings in  Verantwertung der jewei l igen Leistungsbe
reiche sewie mit Bl ickpunkt auf die Dezentralisatien ven Verantwertung bi ldet die 
Grundlage für die gezielte Zuweisung ven verfügbaren Resseurcen an Organisatiens
einheiten ergänzt durch und mit Blickpunkt auf eine Glebalbudgetierung für Bereiche 
und bildet die Veraussetzung für eine aktive Steuerung durch die Führungskräfte dieser 
Organisatienseinheiten. Ziel ist dabei .die Zusammenführung der Aufgaben-, Ergebnis
und Resseurcenverantwertung in den jewei l igen Organisatienseinheiten. 

Die Wahrnehmung ven Centroll ing (mit und ehne finanziel ler Auswi rkungen) seil in 
Gesamtverantwertung der jeweiligen Entscheidungsträger ven Organisatienseinheiten 
(z. B. Leiter der Sektienen, Leiter nachgeerdneter Dienststel len, Leiter ven Bereichen der 
nachgeerdneten Dienststellen) l iegen (ein preduktbezogener Ansatz sei lte präferiert 
werden). 

Das bedeutet, dass im We'sentlichen die Entscheidungsträger die Festlegung und 
Gestaltung ven Centrell ing in deren Bereichen verzunehmen haben mit B l ickpunkt auf 
d ie gesamterganisaterischen Erferdernisse. 

Damit s ind in das Centrell ing alle unterschiedl ichen Ebenen einzubeziehen: mit der 
zunehmenden Dezentral isatien ven Resseurcen wird z. B .  das Budgetcentrel l ing (sach
und persenalbezegen) natürlich wie bisher auf Ebene der haushaltsleitenden bzw. an
weisenden Organe verzunehmen sein,  aber ebenso. durch die Entscheidungsträger der 
jewei l igen Leistungsbereiche für diesen Bereich , sebald budgetäre Aspekte mit den 
Fachbereichen in Zusammenhang zu sehen sind (z. B .  Persenalausgaben für einen be
stimmten Bereich). Das Persenalcentrelling über das Centrel l ing derPersenalausgaben 
und perseneller Resseurcen hinaus ,  muss auch die Qual ität des Personalbewi rtschaf
tung/-managements (Bildungscentrol l ing, Abwesenheitscentrel l ing uvam. ) behinhalten 
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und von allen davon betroffenen Entscheidungsträgern auf der entsprechenden Organi
sationsebene sichergestel lt werden. Die Durchführung des Leistungscontrol l ing mit und 
ohne finanzieller Auswirkung (d .h .  die Verknüpfung von Daten aus dem Fachbereich > 
mit dem Budget > mit dem Personal bereich) muss in Verantwortung der entsprechenden 
Fachbereiche (der Fachsektion) bzw. der Leiter von Organisationseinheiten für nachge
ordnete Bereiche l iegen); ebenso die Verantwortlichkeit für andere Control l ingformen 
(Projektcontrol l ing) ebenso dort, wo die Entscheidungen getroffen werden. 

Die inhaltliche Tiefe und das Ausmaß der Aggregation von Daten (auch im Zusam
menhang mit dem Control l ing-Berichtswesen) wird von der jeweiligen Informationsnot
wendigkeit abhängen und ist vom jeweiligen Entscheidungsträger in Abstimmung mit 
den Gesamterfordernissen individuell zu definieren. 

Die IT -Unterstützung zum Control l ing der Leistungsbereiche ist nicht einheitlich zu 
beantworten, dehn für die unterschiedl ichen Fachbereiche i n  den Ressorts wurden indi
viduelle, spezifische IT -Lösungen etabl iert. Der Anforderung, ressortbezogene Informa
tionen ( Indikatoren) der verschiedenen Fachbereiche mit Budget und Personaldaten 
verknüpfen zu können, ist nicht überal l bzw. bedingt in den Leistungsbereichen des je
weiligen Ressorts gegeben und oftmals  mit einem tw. hohen Eingabeaufwand verbun
den. 

Die Verknüpfbarkeit von Daten in den Ressorts ist in weiten Bereichen von der 
Qualität der IT-technischen Durchdringung von Arbeitsablaufen und der Kompatibilität 
von IT -Systemen bestimmt. 

Controll ing muss, neben der Institutionalisierung des strategischen Control l ings, . in 
Zukunft verstärkt Strukturen und Mechanismen schaffen, die zu einer Selbststeuerung -
d .h .  zu einem in die Führung integrierten funktionalen, auf Basis von Informationssyste
men beruhenden Control l ing - befäh igen. 

Idealerweise sol lten IT-gestützte Control l ingsysteme den sich verändernden Perso
nalbedarf bzw. -einsatz bei sich ändernden Aufgaben oder bei einer sich ändernden Ge
setzeslage im Dienst- und Besoldungsrecht abbi lden können bzw. verdeutlichen können 
und dabei die Beobachtung d ieser Auswirkungen auf Leistungen mit berücksichtigtigen. 
In Sinne einer prozessorientierten Betrachtungsweise soll das Verhältnis der vorhande- . 
nen Personalressourcen zu den AufgabensteI lungen darstel lbar sein; das heißt, dass 
mit Simulationsmodel len die Aufgaben auch an den vorhandenen Personalressourcen 
zu messen sein sollen. 

Leistungscontrol l ing bzw. der Aufbau einer Leistungsstatistik ist in den Projektpro
grammen der Einrichtungen, welche die Flexibi l is ierungsklausel gemäß § 1 7  a BHG in 
Anspruch nehmen, genannt. Die Anregung eine Leistungsstatistik aufzubauen findet 
s ich in der Control l ing-Verordnung. 

. 

M itzubetrachten ist natürl ich immer der budgetäre/monetäre Aspekt von Lei
stungscontrol l ing (z. B. Kosten je Bescheid). Maßnahmen zur Einführung einer Kosten
rechnung (Betriebsabrechnung) nach gleichen Erfassungsregeln in den bedeutendsten 
Verwaltungsbereichen müssen umgehend ergriffen werden. Die Verwaltungsleistungen 
sollen dabei in solche getrennt werden , die nach außen (zum MarktlBürger) und nur 
verwaltungsintern erbracht werden (overhead, Querschn ittsaufgabe). 
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Werden gleichartige Verwaltungsleistungen in einem Ressort von mehreren Organi
sationseinheiten erbracht (z.B: , -Gerichte, Schulen, Anstalten, Ämter) so ist die Ver
gleichbarkeit durch das Ressort sicherzustellen. Organisatorische Einrichtungen ,  die 
aufgrund ihrer Zuständigkeit keine außenwirksamen Leistungen im engeren Sinne er
bringen, haben ihre Aufgabe bzw. Zuständigkeit äls Verwaltungsleistung anzusetzen. 

Die DatenberE:�itsteliung für das Leistungscontroll ing mit finanziellen Auswirkungen 
soll durch pas lnstrLJment der Kost�n- und leistungsrechnung (KLR) im Sinne des VU I. 
Abschnitt�s oer BHY 1989 �rfolgen. '  Die Einführung der KLR ist durch' eine , Novel l ierung 
des § 82 �H.G geplant. Jene Bereiche, ,wo bereits derzeit eine KLF� eingerichtet ist, kön
nen , der, Beilage entnommen werden. Darüber hinaus ist geplant, die �onzeption einer 
KlR ( insb: für all� Zentralstellen) durch , eine interministeriel le ProjektgrLlPpe unter Lei-
tung von Staatssekretär Dr. Finz vorzunehmen. ' . 

' 

Das leistungscontrol l ing (Fachbereich > Budget > Personal) ist hinsichtlich ' der 
Teile Budget und Personal an der Controll ing-Verordnung zu orientieren; eine differen
zierte, qualitätsbezogene; effektive, effiziente, inhaltliche Gestaltung der einzelnen Lei
stungsbereiche (z. B. StandardisierungEm der Parameter und lndiki3toren zur Kennzah.; 
lenbildung der Fachbereiche) so,wie die strukturelle Control l ing-Implementierung ist von 
den Ressorts -b�w. de'ri _ Entscheidungsträgern (z. B. �e�tionen) _ in den ' Ressorts ,eigE!n� 
ständig vorzUnehrrlE3n., -

- - -

Im Bundesminist�rium für Finanzen (einschliessl ich der-nachge9rd[leten Bereiche 
und Annexen) wird derzeit in Umsetzung der Control l ingverordnung ein flächendecken
des Budget- und Personalcontrol l ing verankert. 

Darüber hinaus ist ein umfassendes Control l ing, das die Leistungsbereiche mitbe- -
rücksichtigt für das Finanzressort in Ausarbeitung und bereits in Umsetzung begriffen .  -
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Beispiel: Controlling in der Studienbeihilfenbehörde 

Ein innovatives Beispiel für ein umfassendes Controll ing stellt das Controlling in der Stu
dienbeihilfenbehörde im Bundesministerium für Bildung ,  Wissenschaft und Kultur dar. Das Con
trolling in der Studienbeihilfenbehörde umfasst strategisches und operatives Controlling. 

Im Rahmen des strategischen Controll ings werden von der Studienbeihilfenbehörde Kern
leistungsdaten jährlich an die zuständige Abteilung im Bundesministeriu'm für Bildung, Wissen
schaft und .Kultur geliefert. Der Informationsbedarf für die strategische Steuerung wurde ge
meinsam mit dem Bundesministerium' für Bildung, Wissenschaft und Kultur erarbeitet: Die Daten 
stellen u.a. die Grundlage für die Formulierung von Programmzielen, der Ermittlung von Folge;. 
wirkungen von Programmänderungen oder dem Aufbau einer Programmbudgetierung dar. Die 
Kemleistungsdaten umfassen lediglich vier Bereiche: 

Studienbeihilfe, 
. 

Beihilfe für Auslandsstudien, 
Studienabschlussstipendien und 
Beratung. 

Die restlichen Leistungen werden im Rahmen des operativen Controll ings dargestellt. 

Das operative Controlling der Studienbeihi lfenbehörde enthält eine Reihe von leistungsrelevan
ten Daten bzw; Kennzahlen, die'für die operative Steuerung und die Optimierung von· Effizienz 
und Effektivität der Leistungserbringung erforderlich sind. Dazu zählen u.a. 

. 

Antragsstatistik differenziert nach Erledigungszeiten, bezogen auf die Organisationseinheiten 
Personenbezogene Antragsstatistik differenziert nach Erledigungszeiten (Stanc:t der jeweils 
erledigten und unerledigten Fälle pro Mitarbeiterln) 
Das Management Review ist Ausfluss des Qual itätssicherungssystems und bildet in den 
Daten die drei Qualitätsziele der Studienbeihilfenbehörde ab: 
- Sicherung und . Steigerung der Kundenzufriedenheit 
- Sicherung und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit sowie 
- Effiziente Verwendung der öffentlichen Mittel und Fehlervermeidung 
Daten zu Postanträgen, Rückgabe vor Approbation, Anzahl der Nachforderungen 
Leistungsberichte 
Zeiterfassung (z.b. Gesamtzeit pro Leistung verglichen zwischen den StipendiensteIlen � 

Benchmarking, daraus leitet sich ein internes Ranking ab) 
Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung (KostensteIlenbericht inklusive Kostenarten 
und Kostenträger) 

Die Berichtsintervalle variieren je nach Notwendigkeit. Eine genaue Arbeitsstatistik wird z.B. alle 
zwei Wochen erstellt. Die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling wurden in der 
Studienbeihilfenbehörde unter größtmöglicher Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingeführt, was erheblich zur großen Akzeptanz beigetragen hat. 
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Die Bundesregierung strebt an, bei quantitativ bedeutsamen Maßnahmen eine 
Na\(chlkallklUllal�üoß1l der finanziellen Auswirkungen gemäß § 14 BHG durchzuführen. 

Das Projektcontroll ing bezieht sich vor al lem :auf das Control l ing von (rechts setzen
den) Maßnahmen I Vorhaben I Projekten, vor allem die Ex-Post-Kalkulation von Ge
setzen, wobei absehbar ist, dass erhebliche finanziel le Auswirkungen entstehen wer
den. Das Projektcontrol l ing hat die Verbesserung der Qual ität von Gesetzen zum Ziel 
und soll unter Berücksichtigung aller fiQanziel ler Auswirkungen die Gesetzeswerdung 
und insbesondere das erste Jahr der Geltung des Gesetzes begleiten. 

Das MaßB1lalhmencontroliing sol l  verstärkt werden. Die finanziellen Auswirkungen 
von bedeutenden Maßnahmen gemäß § 1 4  und § 1 5  des Bundeshaushaltsgesetzes und 
Vorhaben gemäß § 23 des Bundeshaushaltsgesetzes sowie sonstigen geldwirksamen 
Entscheidungen sollen nunmehr gesondert beobachtet werden, in Bezug zum Bundes
voranschlag gesetzt und bei Abweichungen von diesem in der Abweichungsanalyse in
terpretiert werden. G leiches gilt für allfäl l ige Entwicklungen, die bei der Erstel lung des 
Bundesvoranschlages nicht vorhersehbar waren. 

Erg ibt s ich aus dem Budget- und Personalcontroll ing, dass außer- oder- überplan
mäßige Ausgaben oder Mehr- 'oder Mindereinnahmen zu erwarten sind, sind diese in 
den Erläuterungen zur voraussichtl ichen Entwicklung unter Angabe von Mengendaten . 
aus der leistungsstatistik oder von Hi lfsgrößen darzustel len. 

Weiters bereitet das Bundesministerium für Finanzen die Verordnung gemäß § 1 7a 
Abs. 8 BHG vor, die einheitliche Grundsätze zur Durchführung der erforderlichen 
IErilO�91slkon1�roi le bei Organisationseinheiten gemäß § 1 7a BHG vorsieht (siehe Ab
schnitt 9. "Ausbau von Anreiz- und Sanktionsmechanismen im Haushaltsrecht"). 

Für die EU-Strußdurfonds-Programme sieht die al lgemeine. Strukturfonds
Verordnung für den Zeitraum 2000-2006 Ex ante-, Halbzeit- und Ex.:.Post-Evaluierungen 
vor: 

Für die Ex-Ante-Evaluierung sind jene Stel len in den Mitgl iedstaaten verant
wortl ich ,  welche die EU-Programme erarbeiten. D ie Ex-Ante-Evaluierung bein
haltet eine Analyse der Stärken und Schwächen der Region bzw. des betreffen
den Sektors. Sie untersucht die Kohärenz der Strategie und der definierten Ziele, 
die voraussichtl iche Auswirkungen der prioritären Maßnahmen und - sofern mög
l ich quantifizierbare Ziele, vor allem im Hinbl ick auf Beschäftigung, Umwelt und 
Gleichstel lung. Die Ergebnisse der Ex-Ante-Evaluierung sol len im Prozess der 
Programmerstel lung berücksichtigt werden. 
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Verantwort l ich für die Halbzeitevaluierung ist die Verwaltungsbehörde des be
treffenden Programms gemeinsam mit der Kommission. Erstel lt wird die Halb
zeitevaluierung durch einen unabhängigen Experten. S ie dient der Halbzeitüber
prüfung des Programms. Untersucht werden dabei die ersten Ergebnisse der 
Maßnahmen, ihre Kohärenz mit der Ex-Ante-Evalu ierung sowie die Qualität der 
Umsetzung der Programme. Die Halbzeitevaluierung muss der Kommission 
spätestens Ende 2003 vorliegen. S ie ist U .a. relevant für die Aufteilung der lei
stungsgebundenen Reserve. 

Für die Ex-Post-Evaluierung ist in erster Linie die Kommission in Zusammenar
beit mit dem Mitgl iedstaat und der Verwaltungsbehörde verantwortl ich .  Sie wird 
ebenfalls von unabhängigen Evaluatoren erstellt und soll spätestens Ende 2009 
vorliegen. Die Ex-Post-Evaluierung stel lt ab auf Auswirkungen, Wirksamkeit und 
Effizienz des Programms urid Kohärenz mit der Ex-Ante-Evalu ierung. Die Vorar
beiten dafür laufen Ende 2005 an, sodass die Ergebnisse noch in die Planungen 
für die nächste Programmperiode einfließen können. 

Sämtl iche Evaluierungsberichte sollen der Öffentl ichkeit zugängl ich sein. 

�o  Ausbau eines Reportingsystems 

Ergänzend zum bereits bestehenden Berichtswesen in den einzelnen Control l ingbe
reichen wird angestrebt, die schon bestehenden Control l ing-Gespräche auf Minister
ebene zu intensivieren und auszubauen. 

710 Aufbau eines ControU �ngverlahrens für alle ausgegHeder .. .  

�®1n1 Rechtsträgetr 

Die neue Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm im Kapitel "Lei
stungsfähiger Staat" den Wil len zum Ausdruck gebracht, eine konsequente Ausgaben
und Aufgabenreform durchzuführen, deren Ziel die Konzentration der staatl ichen Lei
stungen auf Kernfunktionen ist und die dadurch zu einer Verwaltungskostenreduzierung 
und einer Entlastung der öffentl ichen Haushalte führen sol l .  

. Mit der gesellschaftsrechtl ichen Verselbständigung von definierten Bundesbetrieben 
und Verwaltungsbereichen, sollen die Maßnahmen in Richtung auf dieses Ziel fortge
setzt werden. 
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Durch die Schaffung von eigenverantwortl ichen Organisationseinheiten sol len auch 
weitere Schritte in Richtung Umste l lung von der bisherigen reinen geldverbrauchsorien
tierten Input-:-Steuerung zu einer wirkungsorientierten Output-Steuerung unternommen 
werden. Die eigenverantwortl ichen Rechtsträger sind durch die Erfassung ihres Ver� 
brauchs an e ingesetzten Ressourcen und die Messung der damit erbrachten Leistungen 
charakterisiert, somit wirkungsorientiert. . 

Die Verfolgung der vorstehenden programmatischen Zielsetzung erfordert vom 
Bund die Wahrnehmung des Control l ings seines Betei l igungsbereiches als eine Kern
funktion, solange er die Unternehmen nicht mehrheitlich privatisiert. 

In Übereinstimmung mit den Ausgliederungsgesetzen ab 1 998 (§ 6 Abs. 2 Bundes
theaterorganisationsgesetz BGBI .  I Nr. 1 08/1 998 , § 8 Abs. 4 Bundesmuseen-Gesetz 
BGBI .  I Nr. 1 1 5/1 998 , § 4 Abs. 2 Bundesgesetz über die Neuorganisation der Bundes
sporteinrichtungen, BGBI .  ,1 Nr. 149/1 998, § 1 0  Abs. 4 Umweltkontrol lgesetz, BGBI .  I Nr. 
1 52/1 998, § 41 . Bundesstatistikgesetz 2000, BGBI .  I Nr. 1 63/1 999) sowie dem Abschnitt 
D des Tei les 2 der Anlage zu § 2 Z 9a der Bundesministeriengesetz-Novel le 2000 BGBI. 
I Nr. 1 6/2000, obliegt das Betei l igungscontrol l ing dem jewei l igen Fachressort sowie das 
Finanzcontrol l ing dem Bundesministerium für F inanzen. 

Ein aktueller Handlungsbedarf besteht für folgende Punkte: 

1.� .  AlUlsdlelhlll1ll!..uT'Dg des COB1l�I1"Om B1l 9JS auf den gesamten 
l8e�e ß � U 91 1UI 111l gs Iberreu c h 

Dazu bedarf es einer gesetzl ichen Grundlage, welche die Einrichtung des Betei l igungs
und Finanzcontrol l ing auch für die zeitl ich weiter zurückliegenden sowie für jene Betei l i 
gungen von besonderer Bedeutung (z.  B .  ASFINAG , SCHIG , ÖBB ,  POST, B IG)  vor
schreibt, bei denen der Bund die Mehrheit der Antei le bzw. d ie Führung direkt oder 
durch vertragl iche Vereinbarung innehat. 

Insbesondere im Falle der B IG bedarf es zusätzl ich der Erfül lung eines eigenen Immobi
l iencontrol l ings mit folgenden Zielen: 

o S icherstel lung der Interessen des Bundesministeriums für F inanzen bei der Über
tragung von Liegenschaften an die B IG durch: 

o Bewertungs- und Begutachtungskompetenz, Bereitstel lung eines Lenkungs- und 
Steuerungsinstrumentes zur Unterstützung des Finanz- und Budgetcontroll ings des 
Bundesministeriums für F inanzen wie z. B. Erarbeitung von standardisierten Kenn
zahlen, Benchmarkihg des Immobi l iensektors, Aufbau eines Frühwarnsystems, 
Ausarbeitung von Zielvorgaben, Verg leich mit externen Kaufpreisanalysen, Mitwir
kung am Aufbau des Immobil ienkatasters. 
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o Mitwirkung an der Einrichtung eines Planungs- und Berichterstattungssystems gem. 
Punkt. 1 . 3. 1 . .  

Das bisherige Fehlen einer solchen Bestimmung ist ein wesentl icher Grund dafür, 
dass das Controll ing-Berichtssystem bisher noch nicht die gewünschten Informationen 
für eine gesamthafte Steuerung bereitstel len kann. 

1.�. lOöe EinlT'ichtu ng e ines strateg ischen Control l ing 

Der mi t  der  Dezentral isierung verbundene Verlust an direkten Steuerungs- und Ein
flussmöglichkeiten des Bundes bedingt die verstärkte Erbringung von strategischen Füh
rungsleistungen durch das verantwortl iche Fachressort und von strategischen Control
l ing-Dienstleistungen durch die Controll ing-Funktionen in den Fachressorts. 

Daher ist von den Controll ing-Funktionen in den Fachressorts mit/in den Unterneh
men die Strategieplanung und -entwicklung unter Einsatz von Instrumenten, wie 

- Stärken-/Schwächenanalyse, 

- Branchen-lWettbewerbsanalyse, 

- Potentialanalyse, 

- Portfol ioanalyse, 

- Kostenstrukturanalyse, 

- Strategische Bi lanz, 

- Strategiebewertung im Sinne ökonomischer Wertsteigerung des Unternehmens und 

- der Aufbau des strategischen Eckwertecontrol l ing als strategische Prämissen-, 
Durchführungs- und Ergebniskontrolle 

voranzutreiben. 

1.3. lOie weiteren Maßnahmen im operativen Eckwertecontroi l in91  

Die  Beantwortung der obigen Grundsatzfrage wird d ie  weitere Vorgangsweise im 
operativen Eckwertecontrol l ing in  unterschiedl ichem Ausmaß bestimmen, und .zwar hin
sichtl ich 
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der m�thodischen Ergänzung durch ein Frühwarnsystem ("Ampelberichtersta�tung" 
mittels  Einführung \tön Schwellenwerten lind Benchmarks für die kritischen Erfolgs
faktoren zur frühzeitigen Identifizierung von drohenden Zielverfehlungen) ,  

der Erhöhung der Reporting-Effizienz durch problem- und benutzeradäquate Infor
mationsversorgung einer "Konzernleitung Bund" oder einer "Konzernleitung Fachres
sort" unter Nutzung von betriebswirtschaftlichen Software-Lösungen bzw. mehrstufi
gen Datenbankkonzepten (Stichwort Datawarehouse), 

des bereits erwähnten notwendigen Ressourcenausbaus durch fachspezifische Aus
bildung und Schulung und durch person�lIe Verstärkung der vorhandenen Control
l ingfunktionen. Alternativ. wäre abzuwägeo, dies� Aufgaben ebenfal ls auszLJlagern, 

die Einführung von institutional isierten - nicht nur anlassbezogenen - Controll ing
Gesprächen im Bundesministerium für Finanzen , in und/oder gegebenenfal ls mit den 
übrigen Fachressorts, die im Anlassfal l Maßnahmen des Eigentümers nach sich zie-
hen. . 

. 

1.4. Das Monitoring der: Beric hterstattu ng ü ber  die fi nanziel len u n d· 
personel len Auswirkungen . - . '  . 

. 
Jene ausgeg l iederten Rechtsträger,

' für die Planungen der finanziel len und perso- . 
ne lien Auswirkungen erstellt und 'in die Gesetze'smaterial iEm aufgenommen wurden, ha
ben die �ntspre9hen-den Jatiresberichte (Soll-l Ist-Vergleiche) als leistungsorientierte . 
Brücke zum BundeshaUshalt und afs .Grundlage für ein entsprechendes zukunftsorien� 
tiertes . Monitoring . (Berichterstattung) vorzunehmen. 

1.5. Die, A�tual isierung u nd konti n uierl iche Weiterentwic kl lJ rlg des 
. 1 998 .vom B u nd�sministeri um fü r F inanzen herausgegebenen Aus
g liederungshandbuches 

Das Ausgl iederungshandbuch wurde bewusst als Loseblatt-Sammlung mit dem Ziel 
gestaltet, durch Anpassung an neueste Enwicklungen ein aktuel ler Ratgeber im Zu
sammenhang mit weiteren Ausgl iederungen und Auslagerungen zu sein. 

Auch die laufende Versorgung der Abonnenten mit den Aktualisierungen müsste 
sichergestellt werden. 

. 
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8. Aufbau eines Controllingveriahrens für aUe Haftungsü ber= 
nahmen des Bundes 

8.i . Staats haftu ngen 

Im  Bereich Staatshaftungen existieren bereits wesentliche Kontrol l instrumente und 
-maßnahmen, die im Rahmen eines ·Control l ingverfahrens moderner Prägung Eingang 
finden und im Folgenden dargestellt werden: 

8.1.1. Gesetzlicher Auftrag bzw. Ziele der Haftungsübernahmen 

Gemäß § 2 ( 1 ) BHG, BGBI. Nr. 2 1 3/1 986 idgF,  hat die Haushaltsführung der Erfül
lung der Aufgaben des Bundes durch die Ermittlung und Bereitstel lung der hiefür benö
tigten Geldmittel unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftl ichkeit 
und Zweckmäßigkeit zu dienen, wobei die Erfordernisse des gesamtwirtschaftl ichen 
Gleichgewichtes sowie die Verbundenheifder Finanzwirtschaft des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen sind. 

Gemäß § 66 ( 1 ) BHG darf eine Haftung (Bürgschaft gemäß den §§ 1 346 und 1 348 
bis 1 367 ABGB oder Garantie) des Bundes nur der Bundesminister für Finanzen über
nehmen. Dieser darf eine Haftung nur nach Maßgabe der hiefür im Bundesfinanzgesetz 
oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen 
Ermächtigungen Übernehmen, wobei er insbesondere darauf zu achten hat; dass 

die darin festgelegten Höchstbeträge, bis zu welchen Haftungen im Einzelfall und 
insgesamt übernommen werden dürfen, nicht überschritten werden; 

Haftungen nur für Verpflichtungen übernommen werden, die sich auf Vorhaben 
beziehen, die in der betreffenden gesetzl ichen Ermächtigung näher umschrieben 
sind; . 

die Übernahme der Haftung mit den im § 2 Abs. 2 genannten Ziele im �inklang 
steht; und 

die Haftuhg des Bundes durch eine Regressvereinbarung mit den übrigen Haf
tungsträgern auf seinen Haftungsantei l eingeschränkt wird; wenn für dieselbe 
Verpflichtung andere Rechtsträger neben dem Bund die Haftung übernehmen. 

Darüber hinaus hat der Bundesminister für F inanzen bei Übernahme einer Haf
tung das Recht auf jederzeitige Buch- und Betriebsprüfung sowie der jederzeiti
gen Einsichtnahme in die sonstigen für d ie Wahrung seiner Pflichten und Rechte 
erforderlichen Aufzeichnungen und Belege des Schuldners; 
der Schuldner hat auf die Dauer der Laufzeit der Verpfl ichtung, für d ie eine Haf
tung übernommen wird, den jährl ichen Geschäftsbericht samt Bi lanz und Erfolgs
rechnung und den mit einem förmlichen Bestätigungsvermerk versehenen Prü
fungsbericht eines h iezu gemäß der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung be-
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fugten Prüfers vorzulegen; 
der Schuldner hat für die Übernahme der Haftung durch den Bund ein entspre
chendes, jedoch 0,5 vH jährlich nicht überschreitendes Entgelt (= Haftungsent
gelt) an den Bund zu entrichten ; 

Die Haftungsgesetze enthalten somit  entsprechende Bestimmungen hinsichtl ich 
Höhe der Bundeshaftungen (insgesamt und im Einzelfal l ) ,  Laufzeit, Zinsen belastung, 
Haftungsentgelt . und Kontrol le. Das Bundesfinanzgesetz dient insofern als Steuerungs
instrument, als hier die Höhe für mögl iche Haftungsübernahmen festgesetzt wird, die in 
keinem eigenen Gesetz geregelt sind. 

Weitere Haftungsbestimmungen finden sich in  besonderen Bundesgesetzen 
(Anlage 7). 

8.1.2. Aufbereitung von Informationen und Meldungswesen (g�genwärtiger Sta
tus): 

Gemäß § 66 (4) BHG hat der Bundesminister für Finanzen dem milder Vorbera
tung von Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuss (Budgetausschuss) des 
Nationalrates binnen einem Monat nach Ablauf jedes Finanzjahres über die 
Übernahme von Bundeshaftungen zu berichten .  
Der jewei l ige Kapitalstand der Bundeshaftungen wird quartalsweise (31 . März, 
30. Juni ,  30. September, 3 1 . Dezember) ..,- gegl iedert in Inlandswährung und 
Fremdwährungen - aktual isiert; Veränderungen werden angezeigt ( Info. auch im 
Internet). 
Die Entwicklung der übernommenen Bundeshaftungen (Kapital beträge) wird im 
Amtsbehelf des jewei l igen Bundesfinanzgesetzes dargestel lt ;  e ine detail l iertere 
Darst�lIung erfolgt im jewei l igen Bundesrechnungsabschluss. (Schuldart, G läubi
ger, gesetzl iche Grundlage, Endbetrag zum 31 . 1 2. - inkl. Zinsen - in einzelnen 
Fremdwährungen und in Schi l l ing , Veränderung gegenüber dem Vorjahr). 

8.1.3. Weitere Schritte in Richtung effizientes Controllingverfahren für Haftungs
übernahmen 

Die bestehenden Haftungsgesetze enthalten Bestimmungen h insichtlich Höhe der 
Bundeshaftungen (insgesamt"'und im E inzelfal l ) ,  Laufzeit, Zinsenbelastung, Haftungs,. 
entgelt und Kontrolle. Die Informationen, die im Bundesministeriums für Finanzen be
reits heute gesammelt, verarbeitet und i n  entsprechender Form tei lweise dem National
rat unterbreitet und teilweise allgemein zugänglich gemacht werden (u .a I nternet), kön
nen mit relativ geringem Aufwand noch "effizienter, übersicht l icher und aussagekräftiger 
gestaltet werden, so "dass schl ießl ich ein "echtes" Control l ing ermögl icht wird .  

In diesem Sinne wurde von der Sektion VI des Bundesministeriums für Finanzen in 
Zusammenarbeit mil der Buchhaltung und den Abtei lungen V/8, V/3 und V/1 5 des Bun
desministeriums für Finanzen im Rahmen des Bundesvoranschlagsinformatiohssystems 
(BVI) das "Bundeshaftungsbuch" als eigenes Eingabe-/Abfragesy·stem entwickelt; es ist 
- wie alle anderen Anwendungen - menügesteuert.. 

" 
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Somit besteht nunmehr für jeden Anwender die Mögl ichkeit, tägl ich den Gesamt
stand der Haftungen in  Form der Auswertungen des Bundesrechnungsabschlusses ab
zurufen. Erstellt werden können Tages-, Quartals-. und Jahresgesamtberichte. 

8.2. Control l ing bei Haftungs ü bernahmen i m  Rahmen des AFG u n d  
d es -AFFG 

8.2.1. Merkmale : 

Unter Bezugnahme auf die Entschl ießung des Nationalrates vom 24. Februar 2000 
über den Aufbau eines Control l ingverfahrens für al le Haftungsübernahmen des Bundes 
legt das Bundesministerium für Finanzen für den Bereich der Ausfuhrförderung eine ta
bellarische Darstel lung der gesetzl ichen Vorgaben auf der einEm Seite und der 'beste
henden Instrumente zur Entscheidungssteuerung auf der anderen Seite für das Aus
fuhrförderungsgesetz 1 981  Ld .g .F .  (AFG) und für das Ausfuhrfinanzierungsförderungs-
gesetz 1 981 Ld.g .F., (AFFG) vor. . ' . 

I n ' d iesem Zusammenhang müssen vor al lemfolgende. essenziel le MerkmClle dieses 
Bereichs berücksichtigt werden: 

Das österreichische Ausfuhrförderungsverfahren beruht auf dem Antragsprinzip, 
. " was bedeutet, dass die Exporteure im Wege ihrer Hausbanken initiativ werden 

müssen, um in den Genuss einer Bundeshaftung bzw, einer F inanzierung im 
. Rahmen des Ausfuhrfinanzierungsverfahrens der OeKB-AG gelangen zu können. 
'D ies steht in einem engen Zusammenhang mit dem Prinzip· der Gleichbehand
lung aller Exportunternehmen im österreichischeri Ausfuhrförderungsbereich. 

Gemäß § 5 Absatz 6 AFG unterliegen alle Personen, die mit der Behandlung und 
Begutachtung von Haftungsübernahmen befasst sind einer qual ifizierten Ver
schwiegenheitsverpfl ichtung. Dadurch sollen insbesondere Amts, Geschäfts-, 
Betriebs:- und Bankgeheimnisse geschützt werden. ' 

Das österreichische Ausfuhrförderungsverfahren ist als in  sich geschlossenes 
, System grundsät�lich auf SeIbsttragung ausgerichtet . ·  Der mittel- ul')d langfristige 
Charakter viE?ler Geschäfte und Projekte muss bei 'jeder Beurtei lung einkalku l iert 
werden. 

Der c;sterreichische Ausfuhrförderungsbereich . ist auf. EU- und OECD-Ebene in  . 
internationale Verpfl ichtungen und Überein�omrnen eingebunden. (z. B . :  primäres 
und sekundäres EU-Recht, Richtl inie des Rates 98/29/EG für das mittel- und 
langfristige Exportkreditversicherungsgeschäft, Mittei lung der EU-Kommission 
.über marktfähige Risiken im kurzfristigen Exportkred itversicherungsges,chäft, 
QECD Üb�rejnkol11meri "Consensus" über staatl ich . unterstützte ,ExportkreditE3, · 
Club .von Paris als Forum der Gläubigerländer etc) . Die Sicherstel lung fairer 
Wettbewerbsverhältnisse unter den konkurrierenden, OECD-Exporteur!3n stellt .ein 
Hauptziel dieser internationalen Ebeqen dar . .  Um das .zu erreicheni .werden Re-
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gelungswerke als Rahmenbedingung für al le beteiligten staat l ichen Ausfuhrkre
ditsysteme entwickelt, welche natürlich auch die nationalen Spielräume beein
flussen. Dem durch diese internationalen Kooperationen und Koordinationen er
weiterten Informationszugang stehen wieder Vertraul ichkeitsverpfl ichtungen ge
genüber. 

D ie gesetzl ich vorgegebene Zielsetzung, -der Verbe\;serung der Leistungsbilanz zu 
dienen und damit verbunden zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer 
Exportunternehmen auf den internationalen Märkten beizutragen, unterliegt durch die 
Gesetze AFG und AFFG, durch die Ausfuhrförderungsverordnung i .d .g . F . ,  durch inter
nationale Bestimmungen und Vereinbarungen sowie durch die beschriebenen besonde
ren Merkmale dieses Bereichs einem bereits im Vorfeld eng abgestecktem Bedingungs
rahmen. :.Aus d iesem Grund erscheint der Spielraum für zusätzl iche Steuerungsmaß
nahmen äußerst gering zu sein .  Bei jeder Haftungsübernahme muss nach Prüfung der 
grundlegenden rechtlich einzuhaltenden Kriterien bei prinzipieller Befürwortung der 
Haftungsgewährung eine Abwägung über Garantieentgelt Höhe, Deckungsquote und 
Auslandsanteil erfolgen. Dabei müssen natürl ich die. internationale Wettbewerbssituation 
sowie international vereinbarte Standards (Mindestbenchmarks für Garantieentgelte bei 
politischen Risken, soft loans, maximale Kreditlaufzeiten etc) berücksichtigt werden. Zu
sätzliche Control l ingmaßnahmen könnten daher al lenfal ls bei der Zusammenstel lung 
und Analyse verfügbarer Daten und Informationen für die Entscheidungsträger unter 
Berücksichtigung der Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsverpflichtungen gesetzt 
werden. In diesem Zusammenhang müssten natürlich auch budgetäre und personel le 
Impl ikationen beachtet werden (siehe Anlage 8 und Anlage 9). 

8.3. Verbesseru ng des ControUingverfahrens fü r Halftu ngsübernahmen 

Im  "elektronischen Bundeshaftungsbuch", welches auf den Strukturen des Bundes
rechnungsabschlusses aufbaut, werden sämtl iche Bundeshaftungen erfasst. Den abruf
baren Dateien können jederzeit unter anderem folgende Informationen entommen wer-
den: ' . . . 

o Haftungsübernahmen für einzelne Unternehmen (z. b. SCHIG) 

- Haftungsrahmen 
- Aktuel le Haftungsstände zumjewei l igen Quartalsende 
- Haftungsübernahmen im Beobachtungsquartal 
- Haftungsstände getrennt nach Währungen 
- Restlaufzeiten der Haftungen 
- Tilgungsplan 
- Allfäl l ige Haftungsentgelte 

o Haftungsübernahmen für viele Kreditnehmer (z. b .  FGG) 

- Haftungsrahmen für die einzelnen Haftungskategorien . 
- Aktuel le Haftungsstände und Haftungsstände zum jewei l igen Quartalsende 
- Haftungsübernahmen im Beobachtungsquartal 

. 

- Verringerung/Erhöhung der Haftung im Beobachtungsquartal 
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- Haftungsstände getrennt nach Währungen 
- Haftungen getrennt nach Risikoklassen der Kreditnehmer 
- Restlaufzeiten der Haftungen 
- Tilgungsplan 
- Allfäl l ige Haftungsentgelte 

(Die angeführten und weitere Detail informationen können sowohl summarisch als 
auch in Form von Einzelaufstellungen bzw. fal lweise abgerufen und in. entsprechende 
Analysen bzw. Berichte �ingearbeitet werden. ) 

. 

o Exportförderung 

- Aufgl iederung nach übernommenen Länderrisiken (einzelne Länder Obligi ) ·  
- Einteilung in OECD-Risikoklassen 
- Haftungsentgelte 
- Gl iederung in Garantiearten 
;.. Eintei lung in Ursprungs laufzeiten-Kategorien 

9. Ausbau von Anreiz ... ünd Sanktionsmechanismen i m  H aUs� 
lhla1�tsrecht 

�. � .  AlUlsbau von An reizmechanismen 

Auf der Suche nach neuen Wegen in der Haushaltsführung wurde im Jahr 1 999 die 
lF�e}(ibmsierungsklausel gemäß §§ 1 7a und 1 7b des Bundeshaushaltsgesetzes in Kraft 
gesetzt, die vorläufig bis zum Jahr 2003 verschiedene Anreiz- und Sanktionsmechanis
men im  Bereich der Haushaltsführung des Bundes vorsieht. 

Wesentlicher Inhalt dieser Neuerungen ist eine verstärkte Flexibil ität bei der Haus
haltsführung verbunden mit mehr Ergebnisverantwortung, die Ausrichtung auf eine Out
putorientierung, die Einrichtung von Leistungsindikatoren und ein begleitendes Control- . 
J ing. 

Gegenwärtig nehmen vier Organisationseinheiten an diesem F lexibil isierungsprojekt 
tei l .  Nämlich: 

o Justizanstalt St .  Pölten 
o Justizanstalt für Jugendl iche Wien - Erdberg 

o Bundesamt für Wasserwirtschaft 
o Bundesanstalt für Bergbauernfragen 
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. " � 

Nach einer,entsprechenden Evaluierun.g der Ergebnisse di�ser Projekte wird über 
eine Verlängerung dieser Flexibi l isierungsm'aßnahmen, a l lenfal ls auch über Abänderun
gen der rechtlichen Rahmenbedingungen zu entscheiden sein. 

Neben diesen Flexibil isierungsmaßnahmen werden generell erweiterte Rückla
genbildungen im jährlichen Bundesfinanzgesetz zugelassen, um für die Organe der 
Haushaltsführung den Anreiz zu schaffen , in einem Finanzjahr nicht verbrauchte Kredite 
in das folgende Finanzjahr zu übertragen und nicht dem Dezemberfieber zu verfallen. 

Im Bereich' der Haushaltsvorschriften erscheinen daher gegenwärtig ausreichende 
Anreizmechanismen . gegeben. 

Ergänzend könnten al lerdings im politischen Bereich Anreizmechanismen ge
schaffen werden, . etwa durch eine Änderung des Bundesbezügegesetzes insoweit, als 
die Bezüge der obersten haushaltsleitenden Organe des Bundes in einen· Grundbezug 
und in eine Zulage unterteilt werden, die von der Einhaltung der jährl ichen budgetären 
Ziele abhängig ist. Die näheren Detai ls wären noch festzulegen. 

Ähnliche Bestimmungen haben sich z. B. in verschiedenen Ausgl iederungsgesetzen 
als zweckmäßig erwiesen. 

. . . "  . 
Als weitere positive Anreize bei erfolgreicher wirtschaftl icher Führung des Haushal
tes sind Maßnahmen wie die Verfügbarkeit über erwirtschaftete Ressourcen und 
leistungspfämien zu forcieren. Eine Möglichkeit bi ldet die Gewährung von Lei
stungsprämien bei Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen (Flexib i l isierungsklau
sei) und die Zusicherung Überschüsse im eigenen Bereich für selbst zu definierende 
Zwecke (Belohnungen) verwenden zu können. 

Dazu wären al lerdings bestimmte legistische Maßnahmen sowohl im Bereich der 
Haushaltsvorschriften als auch des Dienstrechtes erforderl ich. 

So könnten z, B ,  bestimmten Bereichen, insbesondere nachgeordneten Dienststel
len (z. B. FLDionen, Finanzämter oder Geschäftsabteilungen) Rücklagen aus von die
sen nicht verbrauchten Mitteln zugeordnet und Belohnungen oder Leistungsprämien bei 
Erreichung eines bestimmten vorgegebenen Haushaltszieles vorgesehen werden. 
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9.2. Ausbau der Sanktionen bei Verletzung von Haushaltsvorschriften 

Als Sanktionen bieten sich grundsätzlich folgende Mechanismen an: 

Auflösung' von Rücklagen: 
Als Sanktion könnte die Mögl ichkeit geschaffen werden', dass Ausgabenüber- ' 
schreitungen; die nicht durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen bedeckt , 
werden können, grundsätzlich durch die Auflösung von Haushaltsrücklagen beim 
jewei l igen haushalts leitenden Organ zu bedecken sind, und zwar unabhängig von 
deren Zweckbestimmung. In d iesem Zusammenhang könnte gesondert auch die 
Möglichkeit der Aufhebung von Zweckbindungen durch Gesetz geprüft werden. 

. ' Streichung von Begünstigungen bzw. Abberufu ng von Funktionären: 
Bei-Nichteinhaltung von vorgegebenen Zielen sol len finanziel le Begünstigungen 
gestrichen werden. ' 
Mögl ich ist auch eine Abberufung der verantwort l ichen Funktionäre. 

So könnten z. B .  Beamten, die für die Nichterreichung des Haushaltszieles verant
wortl ich sind, ,keine Belohnungen mehr nach dem Gehaltsgesetz gezahlt werden. 

Auch wäre die Abberufung bzw. Versetzung von Beamten,wegen mangelnden Ar
beitserlolges (§ 38 Äbs. 3 Z 3  BOG) denkbar. Bei zeitl ich begrenzten Funktionen' kann':' 
ten befristet ernannte Beamte (§ 1 4 1  BOG) nicht mehr weiterbestellt werden. 

' 

- , 
Die Mobil itätshemmnisse für Mitarbeiter und OienstgebE3r sol lten untersucht werden. 

4 1  

III-63 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 51

www.parlament.gv.at



Anlage 1 

Musterformular für die Übersichtstabel le gemäß § 8 Abs. 4 Control l ing va 

Ressort 
Bericht - März 11.999 

Kapitel 
Beträge in Mill ionen Schil l ing (ohne Dezimalstel len) 

A U S G A B E N  
Allgemeiner Haushalt 

ll. lPersonalausgaben . 
1 . 1 .  Aktivitätsaufwand 
1 . 1 1 .  Bezüge 
1 . 12 .  Nebengebühren 
1 . 1 3 .  DG-Beiträge 

Summe ll. i  

1 .2.  Pensions aufwand 
Summe 1 .2 

Summe 1 
Ausschöpfungsgrad in % 

2. Sachausgaben 
2. 1 .  Gesetzl . Verpfl ichtungen 
2. 1 1 .  Anlagen 
2. 12 .  Förderungen 
2. 1 3 .  Aufwendungen 

Summe 2 . 1  
Ausschöpfungsgrad i n  % 

2.2 .  Ermessensausgaben 
2.2 1 .  Anlagen 
2.22 .  Förderungen 
2.23.  Aufwendungen 

Summe 2.2 
Ausschöpfungsgrad in % 

Summe 2 
Ausschöpfungsgrad in % 

Summe Ausgaben 
Ausschöpfungsgrad in % 

E i N N A lffi M E N  
Allgemeiner Haushalt 

3.  
4. 

Zweckgeb .Einnahmen 
Sonstige Einnahmen 

Summe Einnahmen 
AntpjJ in % 

Erfüll! März 
Ver-

199R 1999 in% 

Erfol Jän. - März Erfoll! 
Vcränd. 

1 99R 1 999 in % 199R 

--- ---_._ . 

._--- ---� --
----_._.- -_.,---_. - -�.--

---- I---

-- ----_. 

- _ . _-, .. -----

---

----

BVA 

1999 

Erwart. ,Erfolg (Prognose) 

1999 
Ab-

lin Mio in  0/" 

Ausschöpfungsgrad und Anteile in % des Jahresvoranschlages bzw. Vorjahreserfolgs mit zwei Dezi- I 
angeben 
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Anlage 2 

1 991 

1 992 

1 993 

1 994 

1 996 

1 997 

1 998 

1 999 

2000 

spätestens 1 . 1 .2003 

liste der Ausgliederungen seit 1 991 

Schönbrunner Tiergarten GesmbH 

Österreichische Donaubetriebs AG 
Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsgmbH . 
Agrarmarkt Austria 
Bundesim mobilien . GesmbH 
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur 
Österreichische Bundesbahnen 
Austro Control GmbH 

Arbeitsmarktservice 
Post und Telekom Austria Beteil igungsgesellschaft 

Österreich Institut GmbH 
Diplomatische Akademie Wien 
SchieneninfrastrukturfinanzierungsgmbH 
Post und Telekom Austria AG 
Österreichische Postsparkasse AG 
Bundes-Wertpapieraufsicht 
Bundesrechenzentrum GmbH 
Österreichische Bundesforste AG 
Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften GmbH · 

Österreichische Staatsdruckerei AG 
Wiener Zeitung GmbH 
Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gmb H  

Börsebeteil igungsgesellschaft mbH 

Bundestheater Holding GmbH 
Burgtheater GmbH 
Wiener Staats oper GmbH 
Volksoper Wien GmbH 
Theaterservice GmbH 
Bundessporteinrichtungen GmbH 
U mweltbundesamt GmbH 
Kunsthistorisches Museum 

Österreichische Galerie 
Österreichisches Museum für angewandte Kunst 
Technisches Museum Wien 
Graphische Sammlung Albertina 
Statistik Österreich 

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 
Naturhistorisches Museum 
Österreichisches Theatermuseum 
Museum für Völkerkunde 
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AII1I�age 3 

Betei l igungsgesellschaften 
des Bundesministeriums für Finanzen · 

HOLDINGGESELLSCHAFTEN 
1 .  Österreichische Industrieholding AG 
2.  Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b. H .  

FÖRDERGESELLSCHAFTEN 
3. Finanzierungsgarantie Gesellschaft m.b . H .  Ost-West-Fonds 
4. Bürges Förderungsbank des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Angelegenheiten Ges.m.b. H .  

FLUGHÄFEN 
5. Flughafen Graz Betriebsges. m.b. H .  
6. Kärntner Flughafenbetriebsges. m.b .H .  
7. Salzburger Flughafenbetriebsges. m.b. H .  
8 .  Flughafen Linz Ges.m.b. H .  
9.  Tiroler Flughafenbetriebsges.m . b . H .  

STRASSENBAUGESELLSCHAFTEN 
1 0. Villacher Alpenstraßen Fremdenverkehrs Ges. m . b . H .  
1 1 .  Felbertauernstraße AG 
1 2. Großglockner Hochalpenstraßen AG 
1 3. Timmelsjoch-Hochalpenstraßen AG 

WOH N BAUGESELLSCHAFTEN 
1 4. BUWOG - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für 

Bundesbedienstete GesmbH 
1 5. Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft Linz 

GesmbH 
1 6. Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft in 

Villach GesmbH 
1 7. Wohnbaugesellschaft der ÖSS, Gemeinnützige 

GesmbH 
1 8. Wohnungsanlagen GesmbH Linz 
1 9. Entwicklungsgesellschaft Aichfeld-Murboden GesmbH 

SONSTIGE 
20. Bundespensionskasse AG (ADir. Stich) 
2 1 . Österreichisches Konferenzzentrum Wien AG 
22. I nternationales Amtssitz- und Konferenzzentrum 

Wien AG (IAKW) 
23. Bundesrechenzentrum Ges.m. b . H .  
24. Österreichische Sundesfinanzierungsagentur 
25. Monopolverwaltungsges. m.b .H .  
26. DDSG - Erste Donaudampfschiffahrtsgesellschaft m . b . H .  
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Anlage 4 

I N H A l T S V E R Z E I C H N I S  

dies Ausgliederungshandbuches 

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 

Ausgliederungsrichtl inien des Bundeskanzleramtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 2 

Übersicht Ausgliederungsgesetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 3 

Übersicht Folgegesetze und Verordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 4 

Übersicht Erkenntnisse des Verfassungs- und des Verwaltungs-
gerichtshofes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 5 

Übersicht oberstgerichtliche Urteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 6 

Übersicht wesentliche Verträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 7 

Personalrechtliche Fragestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 8 

Vergabe- und wettbewerbsrechtliche Fragestellungen 
(Arbeitspapier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 9 

Gestaltung von Ausgliederungsgesetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 0  

Schema für die finanziellen und personellen Auswirkungen von 
Ausgliederungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 1  

Beteiligungscontroll ing durch die Fachressorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 2  

Finanzcontrolling durch das Bundesministerium für Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 3  

Musterverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 4  

Adressenverzeichnis ausgegliederter Gesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 5  

Unternehmensberater und Fachleute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kapitel 1 6  
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An laae 5 

x. QUARTALSBERICHT 1 999 DER >OOO(aGESELLSCHAfT (IN MIO. ATS) 
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN 

QUARTALE KUMU LIERT Z. Bezeichnung GESAMT JAHRESUBERSICHTEN 

IST Budget IST Abweichung % Nr. IST Budget Vorschau Abweichung % Plan 
Vorjahr Ifd. Jahr Ifd. Jahr Ist/Budget Vorjahr Ifd. Jahr Jahresende Vorschau/Budget Folgejahr 

BILANZ 
1 Bilanzsumme 
2 Anlagevermögen 
3 Nennkapital (Grund- bzw. Stammkapital) 
4 - davon Anteil d .  Bundes in % 
5 Eigenmittel absolut 
6 aEigenmittelquote % 
7 - in % des Anlagevermögens 
8 Nettoumlaufvermögen absolut 
9 - in % der Betriebsleistung 

1 0  Verbindlichkeiten ggüb. Banken 
1 1  Nettoverschuldung 
12 Fiktive Schuldentilgungsdauer 

ERTRAGSLAGE 
1 3  Umsatzerlös.e 
1 4  - davon mit dem Eigentümerressort 
1 5  Betriebsleistung 
1 6  Personalaufwand 
1 7  Betriebserfolg (EBiT) 
1 8  Zinsensaldo 
1 9  Erg. derr gew. Geschäftstätigkeit 
20 Jahresüberschuß/-fehlbetrag 

I NVESTITIONEN/FINANZIERUNG 
21 Investitionen in IV, SA und FA 
22 Abschreibungen 
23 Cash flow aus dem Ergebnis 

BESCHAFTIGTE 
24 Gesamtpersonal am Stichtag 
25 - davon Beamte 
26 - davon ehemalige VB's des Bundes 
27 Personalzugänge 
28 Personalabgänge 
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AI!1l�age 6 

x. QUARTAlSBERiCIHT 1 999 DER XXXX-GESlEllSCHAFT (IN M�O. ATS) 

QUARTALE KUMULIERT 
IST Budget IST Abweichung % 

Vorjahr Ifd. Jahr Ifd. Jahr Ist/Budget 

F�NANZIKENNZAHIlEN 
Z. 
Nr. Bezeichnung 

AUSGABEN DES BUNDES 
1 Kapitalzuführungen,-erhöhungen 
2 Gesellschafterdarlehen 
3 1nvestitionszuschüsse 
4 Gesellschafterzuschüsse 
5 Betriebskostenzuschüsse 
6 Zahlungen f. Abfertigungen/Jubiläumsg. 
7 Zahlungen für Lieferungen/Leistungen 
8 Abqelt. aufgr. Ausgliederungsgesetz 
9 Summe 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
19 
20 
21 

22 

EINNAHMEN DES BUNDES 
erbrachte Verwaltungsleistungen 
Vermietungen 

. 

Verpachtungen 
Vergabe von Fruchtgenußrechten 
Ref. v. Pers.-/Sozialaufw. f. Beamte 
Pensionsbeiträge für Beamte 
Gewinnausschüttungen 
Kapitalherabsetzungen 
Gesellschafterdarlehen 
- davon Tilgungen 
- davon Zinsen 

Summe 

Gesellschafterdarlehen zum Stichtag 
23 Haftunqen des Bundes zum Stichtag 

GESAMT JAH RESUIBERSICHTEN 
IST Budget Vorschau Abweichung % Plan 

Vorjahr Ifd. Jahr Jahresende Vorschau/Budget Folgejahr 
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Anlage 7 

- Bündesamt für Agrarbiologie Lihz 

Einsatz von Betriebsabrechnu ngen in  
Bereichen der Bundesverwaltung 

- Bundes�r11t for Eich- und Vermessungswesen 
- .  - -

- Bundesamt für Wasserwirtschaft 
- Bundesanstalt fürAgrarwi'rtschaft , , 
- Bundesansta lt für Bergbauernfragen 
- Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft 

- B-Undes�nstalt für Fortpfianzung<und Besamung von Haustieren 
- Bundesanstalt für Landtechnik 

, - Bundesanstalt für Milchwirtschaft 
, , -

- Bundesanstalt für Pferdezucht 

- Bundesanstalt und Forschungszentruni für Landwirtschaft 
- Bundesbaudirektion Wien 
- Bundesgärten Innsbruck 
- Bundesgärten Wien 

- Bundesgestüt Piber " 
- Bundesinstitut für Arzneimittel 

- Bundeskellereiinspektion 
- BM für auswärtige Angelegenheiten, Zentrale 
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- BM für Wirtschaft und Arbeit, Zentralstel le 
- Bundesseminar für das landw. Bi ldungswesen in Wien 
- Bundessporteinrichtungen (Z.I. )  
- Bundesstaatfiche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Graz 
- Bundesstaätl iche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Innsbruck 
- l3undessia�tiiche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Klagenfurt 

- Bundesstaatl iche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Linz 
- Burid�sstaatliche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Salzburg 
- Bu�desstaatliche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Wien 
- Bundesversuchsanstalt für alpenländische Landwirtschaft in Gumpenstein 

- Forstfachschule WaidhofenlYbbs 
. . 
- Forstliche Ausbildungsstätte Ort 
- Forstliche Bundesversuchsanstalt 
- Hauptpunzierungs- und Probieramt 
- Höhere Bundeslehranstaltfür alpenländische Landwirtschaft in Raumberg 
- Höhere Bun-deslehranstalt für alperiländische Landwirtschaft in Ursprung . . 
- Höhere Bundeslehranstalt fOr landwirtschaftliche Frauenberufe in Elmberg 
- Höhere ' Bündeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauenberufe in Kematenffirol 

- Höhere Bundeslehranstalffür landwirtschaftliche Frauenberufe in P itzelstätten 

-
'
Höhere Bundesl�hranstalt für landwirtschaftl iche Frauenberufe in S itzen berg 

- Höhere Bundeslehr- und -versuchsanstaJt für Gartenbau 
- Höhere Bundeslehr- und -versuchsanstalt für Wein- und Obstbau t(losterneuburg 
"7 Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt Francisco Josefinum Weirizierl 
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- Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt in St. F lorian 
- Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft (Försterschule BrucklMur) 

- Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft (Försterschule Gainfarn) 
- Montanuniversität Leoben 
- Schulheime (z.T.) 

- Spanische Reitschule 

- Technische Universität Wien 
- Universität für Bodenkultur 

- Universität Wien 
- Verwaltungsakademie des Bundes 
- Veterinäruniversität Wien 
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